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1. Petition 15/182 betr. Klassenreise

Die Petentin bittet, den Eltern nicht mehr vorzutäu-
schen, die Lehrkräfte hätten bei Klassenreisen bzw.
Studienfahrten „Freiplätze“, obwohl in Wirklichkeit
ihre Reisekosten auf die Kinder umgelegt würden.
Ferner sollen die Eltern bei der Auswahl des Reiseun-
ternehmens, des Reiseziels und der Kosten ein größe-
res Mitspracherecht haben.

Die Planung und Durchführung von Klassen- und
Studienfahrten ist in der Verwaltungsvorschrift
„Außerunterrichtliche Veranstaltungen der Schulen“
vom 6. Oktober 2002 geregelt. Dennoch sind die
Schulen für die Gestaltung derartiger Veranstaltungen
zuständig. 

Über die Grundsätze der in einem Schuljahr stattfin-
denden Fahrten berät und beschließt die Gesamtleh-
rerkonferenz mit Einverständnis der Schulkonferenz.
Die konkrete Planung der einzelnen Vorhaben, insbe-
sondere der mehrtägigen Fahrten, soll jedoch in der
Klassenpflegschaft beraten werden, wobei zu beach-
ten ist, dass alle Schülerinnen und Schüler einer
Klasse an der Veranstaltung teilnehmen können. Die
Eltern sollen in finanzieller Hinsicht nicht in unzu-
mutbarem Maße belastet werden; die entstehenden
Kos ten bei einer Klassenfahrt sollen deshalb so nied-
rig wie möglich gehalten werden und in einem ver-
tretbaren Verhältnis zum Nutzen der Fahrt stehen.
Bei mehrtägigen Fahrten sind in der Regel Heime,
Jugendherbergen, Jugendhotels und ähnliche Über-
nachtungs- und Verpflegungsstätten auszuwählen,
bei denen vergleichsweise geringe Kosten für Ver-
pflegung und Unterkunft entstehen. Bei der Wahl des
Verkehrsmittels sind öffentliche Verkehrsmittel zu
bevorzugen, soweit ein zumutbares Fahrangebot be-
steht.

Die Veranstaltungen werden von der Schulleiterin
bzw. dem Schulleiter genehmigt. Genehmigungen
sind nur im Rahmen der verfügbaren Mittel möglich,
es sei denn, die teilnehmenden Lehrkräfte und Be-
gleitpersonen verzichten zuvor ganz oder teilweise
auf Reisekostenvergütung. Ein solcher Verzicht ist
aber nur auf freiwilliger Grundlage möglich. Es darf
auf die Lehrerinnen und Lehrer insoweit kein sozialer
Druck ausgeübt werden. Auch sind insoweit keine
den einzelnen Lehrer rechtlich bindende Gremienbe-
schlüsse möglich.

Die Durchführung außerunterrichtlicher Veranstaltun-
gen zählt zur Dienstpflicht der Lehrerinnen und Leh-
rer, die nach dem Landesreisekostengesetz Anspruch
auf Erstattung ihrer Reisekosten haben. Wenn den
Schulen nicht genügend Mittel für die Reisekosten
der Lehrkräfte zur Verfügung stehen, um alle an -
stehenden Klassenfahrten durchzuführen, verzichten
die Lehrkräfte in der Praxis häufig auf ihre An-
sprüche, um den Schülerinnen und Schülern insge-
samt mehr Fahrten ermöglichen zu können. 

Die Reisekosten der Lehrerinnen und Lehrer können
nicht direkt auf die Schülerinnen und Schüler umge-
legt werden. Allerdings ist es vielfach üblich, dass die
Reiseunternehmen den begleitenden Lehrkräften Frei-

plätze zur Verfügung stellen. Zwar werden die Kosten
hierfür in der Kalkulation des Unternehmens auf die
übrigen Plätze umgelegt, sodass die Kosten letztlich
die Eltern zahlen. Insofern ist die Annahme der Peten-
tin richtig. Den Vorteil hiervon haben aber nicht die
einzelnen Lehrerinnen und Lehrer, die ohnehin einen
Anspruch auf kostenlose Unterkunft und Verpflegung
nach dem Landesreisekostenrecht haben, sondern das
Land, das auf diese Weise Reisekosten spart. Wäre
diese Umlegung der Kosten auf die Eltern nicht mehr
möglich, könnten viele Klassenfahrten nicht stattfin-
den, da die den Schulen zugewiesenen Mittel für
Reise kosten in der Regel nicht für alle Fahrten aus -
reichen. Das Ministerium teilt die Auffassung der Pe-
tentin, wonach die Schulen die Eltern darüber infor-
mieren sollten, wie sich die Reisekosten bei einer
Klassenfahrt zusammensetzen. 

Die Klassenfahrten werden in der Klassenpflegschaft
beraten. Falls die Eltern den Eindruck haben, dass 
ihre diesbezüglichen Interessen stärker zum Tragen
kommen sollten, können die Elternvertreter in der
Schulkonferenz aufgrund ihres Initiativrechts der Ge-
samtlehrerkonferenz nach § 11 Abs. 4 Konferenzord-
nung den Vorschlag unterbreiten, ein für die ganze
Schule gültiges Limit für die Belastung der Eltern
durch Klassenfahrten zu beschließen. Hierfür können
die Elternvertreter in der Sitzung einer Gesamtlehrer-
konferenz eintreten. 

Der Petitionsausschuss erörterte die Eingabe in seiner
Sitzung am 26. Oktober 2012. Der Berichterstatter
führte aus, die Mutter habe in Eigenrecherche heraus-
gefunden, dass man bei separater Buchung Rabatte
bekomme, welche jedoch nicht auf die Schüler umge-
legt worden seien. Der Berichterstatter fragte den an-
wesenden Regierungsvertreter, ob dies die gängige
Praxis darstelle. 

Der Vertreter des Kultusministeriums erläuterte, dass
es seitens des Kultusministeriums eine Verwaltungs-
vorschrift gebe, wonach der Schulleiter die Klassen-
reise im Rahmen der dafür der Schule zur Verfügung
stehenden Mittel genehmigen müsse. Lehrer hätten
bei solchen Fahrten Anspruch auf eine kostenlose Un-
terkunft und Verpflegung nach dem Landesreisekos -
tenrecht. Einige Lehrer würden auf diesen Anspruch
verzichten, dies sei aber nur auf freiwilliger Grund -
lage möglich. Durch die vom Reiseveranstalter verge-
benen Freiplätze habe das Land einen Vorteil, da es
sich auf diese Weise die Reisekosten spare. Man müs-
se die Schulen darauf hinweisen, dass Klassenreisen
nur dann durchgeführt werden können, wenn ge -
nügend Mittel dafür vorhanden seien. 

Der Berichterstatter fragte nach, wie das Mitsprache-
recht der Eltern geregelt sei. 

Der Vertreter des Ministeriums führte aus, dass über
Klassenfahrten in der Klassenpflegschaft beraten und
zusammen mit der Gesamtlehrerkonferenz entschie-
den würden. Die Eltern hätten über die Schulkonfe-
renz ein Mitspracherecht. Außerdem würden Eltern
bei den Elternabenden angehört. So gebe es für Eltern
die Chance, sowohl auf Klassenebene als auch auf
Schulebene angehört zu werden. 
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Ein Abgeordneter kritisierte allgemein die Reisekos -
tenausstattungen für Klassenfahrten bei den Schulen.
Aus eigener Erfahrung wisse er, dass durch die enge
Ausstattung immer mehr Fahrten entfallen würden. 

Eine weitere Abgeordnete merkte an, dass sie eine
Schwierigkeit bei geringverdienenden Eltern sehe.
Wenn es an der Schule Fördervereine gebe, könne
dieser einspringen. Wenn nicht, müssten die Kinder
von einkommensschwachen Eltern zu Hause bleiben. 

Der Berichterstatter schlug vor, die Petition der Re-
gierung als Material zu überweisen. Der Petitionsaus-
schuss stimmte dem Vorschlag einstimmig zu. 

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird der Regierung als Material
überwiesen. 

Berichterstatter: Grimm

2. Petition 15/27 betr. öffentlicher Personennah-
verkehr

Die Petentin bemängelt, dass sie keinen Anspruch auf
ein Seniorenmonatsticket des Verkehrs- und Tarifver-
bunds Stuttgart GmbH (VVS) hat. 

Die Petentin ist 43 Jahre alt und erhält nach eigenen
Angaben eine Dauererwerbsunfähigkeitsrente in Höhe
von 705 Euro. Sie macht geltend, dass sie trotz Daue-
rerwerbsunfähigkeitsrente keinen Anspruch auf ein Se-
niorenmonatsticket habe, weil sie die Altersgrenze von
63 Jahren noch nicht erreicht habe. Dies sei ungerecht,
weil sie weniger Einkommen habe, als Rentner dies üb-
licherweise hätten. Sie müsse daher mit dem sog. „9-
Uhr-UmweltTicket“ für drei Zonen 73 Euro bezahlen,
während sie beim Seniorenmonatsticket (für drei Zo-
nen) nur 43 Euro pro Monat zahlen müsse.

Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

1. Kurze Schilderung des Sachverhalts

Nach Mitteilung des zuständigen Aufgabenträgers er-
halten Personen ab 63 Jahren gegen Altersnachweis
das Monatsticket für Senioren. Personen ab 60 Jahren
benötigten eine Bescheinigung über Altersruhegeld
oder den Bezug eines Ruhegehalts. Nicht erwerbs -
tätige Personen, zum Beispiel Hausfrauen ab 60 Jah-
ren ohne Rentenbescheid, müssten eine schriftliche
Erklärung abgeben. Frührentner, wie die Petentin, sei-
en nicht von dem Personenkreis erfasst, der ein Se -
niorenticket erwerben könnte. Eine Ausweitung des
Seniorenmonatstickets sei nach Mitteilung des VVS
auch zukünftig nicht geplant.

2. Beurteilung des Falles, insbesondere rechtliche
Würdigung

Die Tarife und Fahrpreise und damit auch der Kreis
der Erwerbsberechtigten des sogenannten Senioren-

monatstickets werden vom VVS festgelegt. Dem VVS
steht dabei ein umfassender Gestaltungsspielraum zu.
Bei der Abgrenzung der einzelnen Tarife ist es den
Verkehrsverbünden auch nicht möglich, auf alle denk -
baren Einzelfälle bezogene Tarifgestaltungen anzubie-
ten. Die Beschränkung des Seniorenmonatstickets an-
hand von Altersgrenzen ist grundsätzlich nicht zu bean-
standen; die Tarifautonomie des VVS ist zu respektie-
ren. 

Der Aufgabenträger hat mitgeteilt, dass er sich in den
zuständigen Gremien des VVS dafür einsetzen wird,
dass eine Erweiterung des Personenkreises für das Se-
niorenticket um die Gruppe der Frührentner und Rent-
ner mit Dauererwerbsunfähigkeitsrente geprüft wird. 

Der Berichterstatter führte in der Sitzung des Peti -
tionsausschusses am 9. Mai 2012 aus, er habe das Mi-
nisterium für Arbeit, Sozialordnung, Familie, Frauen
und Senioren gebeten zu prüfen, unter welchen Um-
ständen ein dauerhafter Nachweis über die Erwerbs-
minderung ausgestellt werden könne. Ferner habe er
das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur gebe-
ten, mitzuteilen, weshalb keine befristeten Nachweise
akzeptiert werden könnten.

Eine Abgeordnete führte an, dass schwerbehinderte
Personen in der Regel eine Ermäßigung erhalten wür-
den. Sie erkundigte sich, ob dies im Falle der Petentin
nicht möglich sei.

Ein weiterer Abgeordneter fragte nach, ob ein Seni-
orenticket auch befristet ausgestellt werden könne.

Der Vertreter des Ministeriums für Arbeit, Sozialord-
nung, Familie, Frauen und Senioren teilte in diesem
Zusammenhang mit, dass eine Dauererwerbsunfähig-
keitsrente grundsätzlich nur in den Fällen gewährt
werde, in denen nicht damit gerechnet werden könne,
dass sich der Gesundheitszustand wieder bessere.
Dennoch gebe es auch hier Fälle, in denen eine Bes -
serung eintrete. Aus diesem Grund werde eine ent-
sprechende Bescheinigung nur befristet erteilt. Er
empfehle der Petentin, den Rentenbescheid dem VVS
vorzulegen. Die Ermäßigung für Schwerbehinderte
erhielten nur Personen, die im Besitz eines Schwerbe-
hindertenausweises mit dem Merkzeichen „G“ seien.
Über einen entsprechenden Ausweis verfüge die Pe-
tentin nicht.

Der Vertreter des Ministeriums für Verkehr und Infra-
struktur wies darauf hin, dass der VVS in der Gestal-
tung seiner Tarife unabhängig sei und das Land hier-
auf nur äußerst beschränkte Möglichkeiten der Ein-
flussnahme habe. Die derzeitige Regelung sehe vor,
dass ein Seniorenticket erst ab einem Alter von 
63 Jahren gewährt werden könne. Personen ab 60 Jah-
re benötigten eine Bescheinigung über Altersruhegeld
oder den Bezug eines Ruhegehalts. Solange diese Be-
stimmungen seitens des VVS nicht überarbeitet wür-
den, bestehe für die Petentin keine Möglichkeit, ein
Seniorenticket zu erhalten.

Der Berichterstatter führte an, dass bis zum Jahr 2006
die Möglichkeit bestanden habe, einen befristeten
Nachweis der Erwerbsunfähigkeit vorzulegen. Er
stellte daraufhin den Antrag, die Petition der Regie-
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rung zur Berücksichtigung zu überweisen mit der
Maßgabe, als Gesellschafter den VVS um Prüfung zu
bitten, ob dauererwerbsunfähige Personen, die über
einen befristeten Nachweis der Erwerbsunfähigkeit
verfügten, ein Seniorenticket gewährt werden könne.

Dem Antrag wurde einstimmig zugestimmt. Die in
der Ausschusssitzung anwesenden Regierungsvertre-
ter widersprachen dieser Beschlussempfehlung nicht.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird der Regierung zur Berück-
sichtigung überwiesen mit der Maßgabe, als
Gesellschafter den VVS um Prüfung zu bit-
ten, ob dauererwerbsunfähige Personen, die
über einen befristeten Nachweis der Er-
werbsunfähigkeit verfügen, ein Senioren-
ticket gewährt werden kann.

Berichterstatter: Pröfrock

3. Petition 15/362 betr. Lern- und Lehrmittelfrei-
heit

Die Petentin wendet sich in allgemeiner Form gegen
die an einem namentlich nicht genannten Gymnasium
gehandhabte Lernmittelfreiheit. Sie ist dort Elternbei -
rätin.

Die Petentin wendet sich dagegen, dass an der Schule
Arbeitshefte, Grammatikhefte, Lektüren und grafik-
fähige Taschenrechner als notwendige Lernmittel
„an gepriesen“ und auf Kosten der Eltern beschafft
würden und man sich hiergegen nicht wehren könne.
Nach Angaben der Petentin habe die Stadt als Schul-
träger einen Betrag von 5,00 € je Lernmittel festge-
legt, der von den Eltern zu entrichten sei. Sie bittet um
Einhaltung geltender Gesetze und Verordnungen.

Da die Schule nicht benannt wurde, kann eine kon -
krete Stellungnahme zum Einzelfall nicht abgegeben
werden, insbesondere ist eine Äußerung zur konkre-
ten Handhabung vor Ort nicht möglich.

Nach § 94 des Schulgesetzes hat an den öffentlichen
Schulen mit Ausnahme der Fachschulen der Schul -
träger den Schülern alle notwendigen Lernmittel mit
Ausnahme von Gegenständen geringen Werts leih-
weise zu überlassen, sofern die Lernmittel nicht von
den Erziehungsberechtigten oder den Schülern selbst
beschafft werden; ausnahmsweise werden sie zum
Verbrauch überlassen, wenn Art oder Zweckbestim-
mung des Lernmittels eine Leihe ausschließen. Bei
der Unterhaltung von Schulen – einschließlich der
Durchführung der Lernmittelfreiheit – handelt es sich
um eine Angelegenheit der kommunalen Selbstver-
waltung.

Die Auslegung des Begriffs „Gegenstände geringen
Werts“ obliegt unter Berücksichtigung auch der
Rechtsprechung den kommunalen Schulträgern als
Gesetzesadressaten. Bei der Unterhaltung sowie der

Ausstattung von Schulen sowie der Beschaffung von
Lehr- und Lernmitteln handelt es sich um eine wei-
sungsfreie Pflichtaufgabe; die Auslegung des Begriffs
„Gegenstände geringen Werts“ ist nicht durch die
Landesregierung bzw. durch das Kultusministerium
vorzunehmen. Demgemäß hat das Land bzw. das Kul-
tusministerium keine Regelung oder Empfehlung zur
Auslegung des Begriffs bzw. zur Höhe des Bagatell-
betrags erlassen.

Arbeitshefte sind – im Gegensatz zu grafikfähigen
Taschenrechnern – an Gymnasien nicht von vornher-
ein notwendiges Lernmittel. Sie können von den
Schulen aus pädagogischen Gründen zum notwen -
digen Lernmittel erklärt und dann im Unterricht ver-
wendet werden. Sie müssen dann kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt werden, sofern eine freiwillige Be-
schaffung (bzw. Kostenbeteiligung) durch Schüler
bzw. Eltern nicht erfolgt bzw. nicht erreicht werden
kann.

Es bestehen jedoch keine Bedenken, dass Lernmittel
von Eltern bzw. Schülern freiwillig – ggf. unter finan-
zieller Beteiligung des Schulträgers (Bonussystem) –
selbst beschafft werden, um sie in das Eigentum der
Eltern bzw. der Schüler zu überführen. Sind nicht alle
Eltern bereit, im Zuge einer freiwilligen Beschaffung
diese Lernmittel anzuschaffen bzw. die Kosten zu tra-
gen, ist, wenn die Beschaffung durch die Schule nicht
möglich ist, entweder eine Verwendung im Unterricht
nicht möglich oder die Schule muss denjenigen, die
auf der Leihe bestehen, diese Lernmittel unentgeltlich
zur Verfügung stellen. Schüler, die die gesetzliche
Leihe in Anspruch nehmen, dürfen im Unterricht
nicht benachteiligt werden.

Freiwilligkeit erfordert, dass über die Beschaffung
bzw. Kostentragung durch die Eltern vor der Beschaf-
fung bzw. vor Einzug des Kaufpreises/der Elternbe-
teiligung Einvernehmen hergestellt wird. Das Kultus-
ministerium hat hierauf bereits mehrfach hingewie-
sen.

Der Berichterstatter schilderte in der Sitzung des Peti-
tionsausschusses am 7. März 2012 den Sachverhalt.
Weil es sich hier um ein Thema handle, mit dem man
häufig konfrontiert werde, stellte er den Antrag zur
Abstimmung, die Petition der Regierung als Material
zu überweisen. Diesem Antrag stimmte der Petitions-
ausschuss einstimmig zu.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird der Regierung als Material
überwiesen.

Berichterstatter: Pröfrock

4. Petition 15/518 betr. Bahnsteighöhe

Der Petent ist mobilitätseingeschränkt. Er wendet sich
in seiner Petition gegen die nach seiner Meinung zu
niedrige Bahnsteighöhe des Bahnhofs (S-Bahn-Sta -
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tion) in Winterbach sowie in anderen Orten. Dies er-
schwere ihm den Einstieg in Züge. Gleichzeitig bringt
er seine Sorge zum Ausdruck, dass die Belange von
behinderten Menschen beim Bau von Stuttgart 21 zu
wenig berücksichtigt werden. 

Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

1. Kurze Schilderung des Sachverhalts

Die Gemeinde Winterbach liegt im Verbundgebiet der
Region Stuttgart. Es halten ausschließlich Züge der S-
Bahn Linie 2. Bei der Schienenstrecke sowie den
Bahnhöfen und Haltepunkten (Stationen) entlang der
Strecke handelt es sich um bundeseigene Einrichtun-
gen. Die Unterhaltung bundeseigener Schienenstrecken
sowie der Bahnhöfe obliegt der Deutschen Bahn AG
bzw. ihren Tochtergesellschaften. Für den Unterhalt
der Infrastruktureinrichtung am Bahnhof Winterbach
ist die DB Station&Service zuständig. Der nächste Halt
für Regionalbahnen (RB) und Regional-Express-Zügen
(RE) ist der Nachbarort Schorn dorf. Dort wird für mo-
bilitätseingeschränkte Personen auch eine Einstieghilfe
angeboten.

Die Höhe der Bahnsteige richtet sich grundsätzlich
nach den betrieblichen Anforderungen des jeweiligen
Eisenbahnunternehmens, das den Verkehr auf der
Strecke durchführt. Die Eisenbahnbetriebsordnung
(EBO) als einschlägig anzuwendende gesetzliche Re-
gelung enthält lediglich bei Neubauten oder umfas-
senden Umbauten Vorgaben für Personenbahnsteig-
kanten. Danach sollen Personenbahnsteigkanten in
der Regel auf eine Höhe von 0,76 cm über Schienen -
oberkante gelegt werden. 

2. Beurteilung des Falles, insbesondere rechtliche
Würdigung

2.1 Bahnhof Winterbach

Im S-Bahn-Netz des Verbandes der Region Stuttgart
gibt es derzeit noch 32 Stationen, an denen die von
der S-Bahn genutzten Bahnsteige nur über eine Höhe
von 0,76 cm verfügen. Für einen stufenfreien Einstieg
wäre eine Bahnsteighöhe von 0,96 cm erforderlich.
Der Bahnhof in Winterbach gehört zu den Stationen
mit Bahnsteigen, die nur über eine Höhe von 0,76 cm
verfügen. Der Verband Region Stuttgart ist seit Jahren
bestrebt, diesen Zustand zu verbessern. In Ergänzung
zu bereits vereinbarten Zugangslösungen über Maß-
nahmen zur barrierefreien Erschließung der S-Bahn
Stationen entwickeln derzeit der Verband Region
Stuttgart und DB Station&Service konzeptionelle Lö-
sungen zur Schaffung stufenfreier Zugangsmöglich-
keiten vom Bahnsteig zur S-Bahn. Geprüft wird, ob
die Zielstellung eines stufenfreien Zugangs mit einer
Vollerhöhung oder mit einer Teilerhöhung z. B. auf
die Länge einer Wageneinheit (70 Meter) erreicht
werden kann. 

Der Umsetzungszeitpunkt ist offen und hängt auch da-
von ab, wie und in welcher Weise eine Finan zierung
erfolgen kann. Je nach Lösung ist von Kosten zwi-
schen sechshunderttausend und einer Million EURO

auszugehen. Konkrete Kostenschätzungen sind erst
im Rahmen einer Vorplanung möglich. 

2.2 Bahnhof Stuttgart 21

Soweit in der Petition auf mögliche Einschränkungen
der Mobilität von Menschen mit Behinderungen im
Tiefbahnhof S 21 hingewiesen wird, ist zunächst auf
die Planfeststellungsentscheidung zum PFA 1.1 zu
verweisen. Die Bahn hat speziell im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens PFA 1.1 zugesagt, Fach-
leute der Behindertenverbände in die weitere Ent-
wurfs- und Ausführungsplanung mit einzubeziehen.
Dementsprechend finden bereits seit längerem regel-
mäßig Gespräche mit dem Dachverband integratives
Bauen und Planen e. V., Stuttgart (DIBP), der von den
führenden Behindertenvertretungen und Einrichtun-
gen mit der gemeinsamen Interessenvertretung beauf-
tragt ist, und der Bahn statt.

Der Tiefbahnhof ist so konzipiert, dass alle Service-
funktionen und die Zugänge zur Bahnsteighalle mit den
Zugängen und Wegen der Hauptreisendenströme auf
einer gemeinsamen Ebene (Straßenebene) liegen. Die
Zugänge vom Kurt-Georg-Kiesinger Platz und von der
Staatsgalerie liegen auf der Höhe des neuen Straßbur-
ger Platzes bzw. des Schlossgartens und sind durch
Aufzüge mit der Haupterschließungsebene verbunden,
sodass auch diese Nebenzugänge barrierefrei genutzt
werden könnten. Die drei Zugangsstege zu den Bahn-
steigen verfügen pro Bahnsteig neben 5 Festtreppen
und 7 Fahrtreppen über 3 Aufzüge, was einen barriere-
freien Zugang zu allen Bahnsteigen sicherstellt. Die
Bahnsteighalle wird insgesamt über 13 Aufzüge verfü-
gen. Dies gewährleistet kurze Wege aus allen Richtun-
gen zu den Bahnsteigen und schnelle Umsteigezeiten. 

Am 11. Januar 2011 wurden in einer Auftaktveran-
staltung im Rathaus Stuttgart von Bahn und DIBP
Rahmenbedingungen, die weitere Vorgehensweise
und einzelne Lösungsvorschläge interessierten Be-
troffenen vorgestellt. In das weitere Vorgehen wurden
auch die Ergebnisse der Schlichtung mit einbezogen.
Diese haben bereits zu Planänderungen geführt. So
wird der Abstand zwischen Bahnsteigkante und den
Treppen beziehungsweise Rolltreppenaufgängen an
einem der insgesamt drei Verteilerstege von 2,05 auf
2,80 Meter verbreitert und auch die Aufzugskabinen
werden gegenüber dem Planfeststellungsbeschluss
deutlich vergrößert. Vorgesehen ist, dass diese auch
im Fall eines Brandes im unterirdischen Bahnhof wei-
terhin in Betrieb bleiben, da sie brandmeldetechnisch
überwacht werden.

Ergebnis:

Die Prüfung des Verbands Region Stuttgart und der
DB Station&Service zur Schaffung einer stufenfreien
Zugangsmöglichkeit bei der S-Bahn Station Winter-
bach vom Bahnsteig zur S-Bahn muss abgewartet
werden. Ein Verstoß der DB Bahn AG gegen beste-
hende Rechtsvorschriften liegt nicht vor. 

Soweit sich die Petition auf mögliche Einschränkun-
gen der Mobilität von Menschen mit Behinderungen
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im Tiefbahnhof S 21 richtet, ist zu bemerken, dass 
diese in der Planfeststellungsentscheidung beachtet
werden. Daneben finden im Rahmen der Ausführungs-
planung weitere Optimierungen statt. 

Der Berichterstatter führte in der Sitzung des Peti -
tionsausschusses am 7. März 2012 in den Sachverhalt
ein, wonach sich der mobilitätseingeschränkte Petent
gegen die zu geringe Bahnsteighöhe (0,76 cm) des S-
Bahnhofs in Winterbach wende. Häufig liege die
Schwierigkeit darin, dass der Bahnsteig zwar für je-
dermann zugänglich sei, aber aufgrund des Höhenun-
terschiedes zwischen Bahnsteig und S-Bahn kein Ein-
stieg in die Bahn erfolgen könne, so der Berichterstat-
ter. Er führte weiter aus, dass es durchaus Bestrebun-
gen gebe, entsprechende Verbesserungen durchzu-
führen und einen barrierefreien Zugang zu ermög -
lichen. In diesem Zusammenhang interessiere ihn, ob
es einen Zeitplan zur Umsetzung der entsprechenden
Maßnahmen gebe und wer für die Kosten aufkommen
müsse.

Der Vertreter des Ministeriums für Verkehr und Infra-
struktur führte an, dass das Programm zur Herstellung
von barrierefreien Zugängen im Jahr 2014 auslaufen
werde. Was danach geschehe und welche Schwer-
punkte dann gesetzt würden, sei derzeit noch nicht ab-
sehbar. Das Ministerium werde auf die Umsetzung
weiterer Maßnahmen drängen. So sei die DB Sta tion
& Service gebeten worden, Vorschläge für die Fort-
führung des Programms zu unterbreiten.

Ein Abgeordneter erkundigte sich, ob es bereits bar-
rierefreie S-Bahnstationen gebe und wie hoch der An-
teil im gesamten Land sei.

Seitens des Ministeriums wurde hierzu ausgeführt, dass
nach Abschluss des Programms alle Stationen mit ei-
nem barrierefreien Zugang ausgestattet sein sollten.
Dies betreffe allerdings nur den Zugang zu den Bahn-
steigen, nicht aber den Einstieg in die Bahnen.

Im Hinblick darauf, möglichst zeitnah zu zweckmäßi-
gen und kostengünstigen Lösungen für barrierefreie
Zugänge zu den S-Bahnen zu gelangen, stellte der Be-
richterstatter den Antrag, die Petition der Regierung
als Material zu überweisen und ihr im Übrigen nicht
abzuhelfen.

Dem Antrag wurde einstimmig zugestimmt.

Beschlussempfehlung:

Im Hinblick darauf, möglichst zeitnah zu
zweckmäßigen und kostengünstigen Lösun-
gen für barrierefreie Zugänge zu den S-Bah-
nen zu gelangen, wird die Petition der Re-
gierung als Material überwiesen. Im Üb -
rigen kann der Petition nicht abgeholfen
werden.

Berichterstatter: Pröfrock

5. Petition 15/1226 betr. Förderung eines Grün-
landschleppers

I. Gegenstand der Petition:

Der Petent wendet sich gegen die Nichtbewilligung ei-
nes Zuschusses für einen Grünlandschlepper nach der
Landschaftspflegerichtlinie (LPR) und beschwert sich
wegen der verzögerten Antragsbearbeitung. Außerdem
ist er der Auffassung, dass die Rechtsbehelfsbelehrung
im Ablehnungsbescheid des Regierungspräsidiums K.
fehlerhaft ist.

1. Sachverhalt:

Der Petent hat erstmals im Februar 2011 eine form lose
Anfrage zur Förderung eines Gründlandschleppers bei
der unteren Landwirtschaftsbehörde (ULB) F. einge-
reicht. Ihm wurde mitgeteilt, dass hinsichtlich seiner
beabsichtigten Maschineninvestition keine Aus sichten
auf eine Förderung bestehen. 

Am 24. Mai 2011 stellte der Petent einen schriftlichen
Förderantrag nach LPR bei der ULB; dieser wurde zu-
ständigkeitshalber an das Regierungspräsidium (RP)
K. weitergeleitet. Im Zuge des weiteren Bearbeitungs-
verfahrens wurde der Petent über die mangelnden För-
deraussichten erneut informiert, zusätzlich wurden er-
gänzende betriebsbezogene Informationen angefordert. 

Mit Bescheid des RP K. vom 21. März 2012 wurde
der Förderantrag des Petenten abgelehnt mit dem Hin-
weis (Rechtsbehelfsbelehrung) auf eine mögliche
Klageerhebung beim Verwaltungsgericht K.

Dagegen reichte der Petent mit Schreiben vom 
14. April 2012 Widerspruch beim RP K. ein und
wandte sich zeitgleich mit seinem Förderanliegen an
den Petitionsausschuss des Landtags.

2. Rechtliche Würdigung:

Entsprechend der Richtlinie des Ministeriums für Er -
nährung und Ländlichen Raum zur Förderung und Ent-
wicklung des Naturschutzes, der Landschaftspflege und
Landeskultur – Landschaftspflegerichtlinie (LPR) 2007
können Investitionen zum Zwecke des Naturschutzes,
der Landschaftspflege und der Landeskultur, Erhaltung,
Wiederherstellung und Verbesserung des natürlichen
Erbes und der Kulturlandschaft im überwiegend öffent-
lichen Interesse gefördert werden (Teil D).

Bei vorliegendem Sachverhalt handelt es sich um eine
Investition in einem landwirtschaftlichen Betrieb nach
LPR-Teil D 1. Zuwendungsempfänger können u. a.
Landwirte und Personen des Privatrechts sein. Bewil-
ligungsstelle bei Maßnahmen mit einem Investitions-
volumen von mehr als 10.000 Euro ist das Regie-
rungspräsidium. Ein Rechtsanspruch auf die Bewil -
ligung von Fördermitteln besteht nicht. Diese werden
nach pflichtgemäßem Ermessen und im Rahmen der
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bewilligt.

Der Betrieb des Petenten weist keine herausragenden
Merkmale auf, die eine derartige Maschinenförderung
im öffentlichen Interesse rechtfertigen würde. Eine
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Vielzahl von Landwirten auf schwierigen Grünland-
standorten im Schwarzwald hat ähnliche oder ein-
schlägigere Betriebssituationen. Unter Beachtung der
Gesichtspunkte der Sparsamkeit und Wirtschaftlich-
keit beim Einsatz öffentlicher Fördermittel für In -
vestitionen zugunsten Privater führt insbesondere die
Frage der Nachhaltigkeit und Langfristigkeit beim
Einsatz und der Nutzung des beantragten Schleppers
zu einer kritischen Beurteilung. Die untere Landwirt-
schaftsbehörde kommt in ihrer fachlichen Stellung -
nahme zum Ergebnis, dass bei den errechneten jähr -
lichen Einsatzstunden für den Zuwendungszweck das
Fahrzeug nicht ausgelastet wäre. 

Hinsichtlich des Vorbringens der verzögerten An-
tragsbearbeitung hat der Petent sich ursprünglich mit
einer formlosen Anfrage wegen der Förderung eines
Grünlandschleppers an die untere Landwirtschafts-
behörde gewandt. Er hat entsprechend der hiernach
erhaltenen Mitteilung davon ausgehen müssen, dass
auch ein formaler Antrag nicht positiv beschieden
wird. Gleichwohl hat der Petent einen rechtsmittel-
fähigen Bescheid erbeten. Dieser wurde ihm aufgrund
personeller Engpässe beim RP K. bedauerlicherweise
erst am 21. März 2012 erteilt.

Nach § 15 Abs. 1 AGVwGO bedarf es keines Vorver-
fahrens, wenn das Regierungspräsidium oder der Lan-
desbeauftragte für den Datenschutz den Verwaltungs-
akt erlassen oder diesen abgelehnt hat. Insoweit war die
Rechtsbehelfsbelehrung des RP K. mit Hinweis auf die
unmittelbare Klageeinreichung beim Verwaltungsge-
richt rechtmäßig. Der Petent wurde darauf noch einmal
unmittelbar nach Einlegung seines „Widerspruchs“
hingewiesen, um ihm die Klageeinreichung zu ermög-
lichen.

Die Petition wurde in der Ausschusssitzung vom 
26. September 2012 ausführlich beraten und Fragen
an das Ministerium für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz gestellt.

Dabei wurde folgende Beschlussempfehlung getroffen:

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Beck

6. Petition 15/1479 betr. Beamtenrecht, Eingrup-
pierung

Der 1959 geborene Petent ist seit 1. April 1994 als
Beamter der Laufbahn des mittleren Werkdienstes bei
einer Justizvollzugsanstalt beschäftigt. Seither wurde
der Beamte zweimal befördert, zuletzt mit Wirkung
vom 1. August 2011 zum Betriebsinspektor (Besol-
dungsgruppe A 9 Landesbesoldungsgesetz Baden-
Württemberg [LBesGBW]).

In seiner Eingabe schildert der Petent die aus seiner
Sicht unzureichende finanzielle Wertschätzung der

für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst in seiner
Laufbahn geforderten Meisterqualifikation und bean-
tragt aus diesem Grund die Übernahme in den geho-
benen Dienst mit Einstellung im ersten Beförderungs-
amt, Besoldungsgruppe A 10 LBesGBW.

Der Petent stützt sein Anliegen im Wesentlichen auf
den „Deutschen Qualifikationsrahmen“ (DQR), wo-
nach die geforderte Meisterqualifikation einem Ba-
chelor-Abschluss gleichgestellt ist. Es lägen im mitt-
leren Werkdienst damit bereits zu Beginn des vorge-
schriebenen achtzehnmonatigen Vorbereitungsdien-
stes gleiche Befähigungen vor wie sie in der Laufbahn
des gehobenen Dienstes erst nach Abschluss des Vor-
bereitungsdienstes und damit nach dem Studium für
eine Übernahme in die Laufbahn vorausgesetzt wür-
den. Die Zuordnung zur Laufbahn des gehobenen
Dienstes bei einem Eingangsamt mindestens in der
Besoldungsgruppe A 9 LBesGBW sei daher angemes-
sen.

Eine Ungleichbehandlung läge zudem auch gegen -
über der Laufbahn des mittleren Allgemeinen Voll-
zugsdienstes vor, wo bei Realschulabschluss für die
Übernahme in die Laufbahn nur die erfolgreiche Ab-
leistung eines vierundzwanzigmonatigen Vorberei-
tungsdienstes ohne langjährige Berufsausbildung er-
forderlich sei. Dennoch sei in beiden Laufbahnfach-
richtungen die Besoldungsgruppe A 7 LBesGBW als
Eingangsamt festgelegt. Dies zeige, dass die beruf lichen
Qualifikationen im Werkdienst nicht ausreichend hono-
riert würden.

Der Petent führt zudem an, dass die seiner Ansicht
nach falsche Laufbahnzuordnung der Werkbeamten
mit einer Alimentation aus den Besoldungsgruppen A 7
bis A 9 LBesGBW den verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen an eine amtsangemessene Besoldung nicht
genüge.

Bei dem von Bund, Ländern, Wirtschaft und Gewerk-
schaften zu Jahresbeginn 2012 beschlossenen DQR
handelt es sich um ein „Übersetzungsinstrument“, mit
dessen Hilfe alle in Deutschland erwerbbaren und an-
gebotenen Qualifikationen den acht Niveaustufen des
„Europäischen Qualifikationsrahmens“ (EQR) zuge-
ordnet werden können. Dadurch soll die europaweite
Vergleichbarkeit von Bildungsabschlüssen verbessert
und die Mobilität von Lernenden und Arbeitnehmern
erhöht werden. Sowohl der Bachelor-Abschluss als
auch der nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung
für den Werkdienst bei den Justizvollzugsanstalten
vom 9. Mai 2006 für die Einstellung in den achtzehn-
monatigen Vorbereitungsdienst grundsätzlich vorge-
schriebene Meisterbrief wurden hierbei der Niveau-
stufe sechs zugeordnet.

Der DQR besitzt jedoch keine Gesetzeskraft und er-
setzt insbesondere auch nicht bisherige Zugangssys -
teme in einzelnen Bildungsbereichen. So muss, ob-
wohl die berufliche Qualifikation des Meisters wie
der Bachelorabschluss dem Niveau sechs zugeordnet
ist, zum Erwerb des Bachelorabschlusses ein Hoch-
schulstudium absolviert werden. Ebenso bleibt der
Bachelorabschluss als Voraussetzung zur Zulassung
zu einem Masterstudium bestehen. Der DQR beseitigt
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also nicht die hinsichtlich der Kompetenz- und 
Aufgabenprofile bestehenden Unterschiede zwischen 
Bachelor und Meister. 

Infolgedessen erzeugt oder rechtfertigt er keinen lauf-
bahnrechtlichen Handlungsbedarf in Form einer Über -
nahme der Werkbeamten in den gehobenen Dienst, wo
nach derzeit gültigem Landesbeamtenrecht als Bil-
dungsvoraussetzung der Abschluss eines Diplom- oder
Staatsprüfungsstudiengangs an der Dualen Hochschule
oder einer entsprechenden Bildungseinrichtung, einer
Fachhochschule oder Pädagogischen Hochschule oder
der Abschluss eines Bachelor-Studiengangs an einer
Hochschule vorgeschrieben ist.

Unabhängig davon ist bei der Besoldung auch stets
ein Gleichgewicht innerhalb der Landesverwaltung zu
wahren. Dies gilt auch und gerade zwischen allen im
Justizvollzug vertretenen Laufbahnen und Laufbahn-
fachrichtungen. 

Die im Werkdienst besonders geforderte Meisterqua-
lifikation bzw. langjährige Berufsausbildung wird in
Form verschiedener anderweitiger finanzieller Bes-
serstellungen zum Ausdruck gebracht: 

– Mit Besoldungsgruppe A 7 LBesGBW im Ein-
gangsamt sind die Beamtinnen und Beamten des
Werkdienstes um eine Besoldungsgruppe höher ein-
gestuft als der mittlere nichttechnische Dienst, des-
sen Eingangsamt Besoldungsgruppe A 6 LBesGBW
ist.

– Die Beamtinnen und Beamten des Werkdienstes er-
halten mit Meister- oder Technikerprüfung nach
den landesrechtlichen Besoldungsvorschriften eine
monatliche Stellenzulage in Höhe von 39,95 EUR
und heben sich daher sowohl vom mittleren nicht-
technischen, aber auch von den Beamtinnen und
Beamten des technischen Dienstes ohne diese qua-
lifizierten Abschlüsse ab.

– Die Wartezeiten für ein Beförderungsamt – insbe-
sondere auch im Vergleich zum mittleren Allge-
meinen Vollzugsdienst – sind deutlich geringer.
Die Beförderungsquote, d. h. die Relation der An-
zahl vorgenommener Beförderungen zu vorhan -
denen Planstellen in Beförderungsämtern, liegt im
Werkdienst regelmäßig deutlich über derjenigen
des Allgemeinen Vollzugsdienstes. 

– Auch hinsichtlich der Anzahl der Spitzenämter in
den Laufbahnen des mittleren Dienstes im Justiz-
vollzug nimmt der Werkdienst schon seit Jahren 
eine herausragende Stellung mit einem Anteil von
über 33 Prozent in den höchsten Ämtern ein.

Insgesamt wird die besoldungsrechtliche Bewertung
den Anforderungen der Ämter in der Laufbahn des
mittleren Werkdienstes gerecht. 

Soweit der Petent auf die aktuelle Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts (Urteil vom 14. Februar
2012, 2 BvL 4/10) zur Alimentation Bezug nimmt,
vermag dies sein Anliegen ebenfalls nicht zu stützen.
Bei der Konkretisierung der aus Art. 33 Abs. 5 Grund-
gesetz resultierenden Pflicht zur amtsangemessenen
Alimentation hat der Gesetzgeber einen verhältnis-

mäßig weiten Entscheidungsspielraum. Welche Ali-
mentation angemessen ist, hat er insbesondere unter
Beachtung der wirtschaftlichen und finanziellen Ver-
hältnisse sowie des allgemeinen Lebensstandards zu
bestimmen. Sie orientiert sich auch am Verhältnis zu
den Einkommen, die auf der Grundlage vergleichbarer
Ausbildung bei entsprechend erbrachten Tätigkeiten
außerhalb des Öffentlichen Dienstes erzielt werden.
Dabei muss das Nettoeinkommen in jedem Fall die
rechtliche und wirtschaftliche Sicherheit und Unabhän-
gigkeit gewährleisten und dem Beamten über die Be-
friedigung der Grundbedürfnisse hinaus einen seinem
Amt angemessenen Lebenskomfort ermöglichen.

Diese Grundsätze sind nach Auffassung des Justiz -
ministeriums bei einem Werkbeamten in der Besol-
dungsgruppe A 9 LBesGBW (Grundgehalt je nach
Erfahrungsstufe – ohne Familien- und anderer Zu-
schläge – zwischen 2.270,39 € und 2.982,97 €) nicht
verletzt. 

Der Petitionsausschuss hat die Eingabe in seiner Sit-
zung am 24. Oktober 2012 mit einem Regierungsver-
treter beraten. Bei der dargelegten Sach- und Rechts-
lage sah der Petitionsausschuss keine Möglichkeit,
der Petition abzuhelfen. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Epple

7. Petition 15/456 betr. Gesundheitswesen, Novel-
lierung des Landesnichtraucherschutzgesetzes

I. Gegenstand der Petition

Der Petent wendet sich mit seiner Petition an die Peti-
tionsausschüsse der Länder Baden-Württemberg, Ber-
lin, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz
und des Saarlands. Er fordert die angeschriebenen
Bundesländer auf, eine Bundesratsinitiative zu einem
einheitlichen Bundesnichtraucherschutzgesetz mit ei-
nem umfassenden Rauchverbot zu unternehmen bzw.
sich zwecks einheitlicher Landesgesetze für einen
strengeren Nichtraucherschutz zu verabreden.

In einem detailliert ausgearbeiteten „Vorschlag für ein
Gesetz zum Schutz vor Zwangsmitrauchen und für
Bundes-Tabakgesetze“ spricht sich der Petent für ein
absolutes und umfassendes Rauchverbot ohne Aus-
nahmen aus.

Als „Rauchfreie Orte und Einrichtungen“ werden u. a.
auch benannt:

– öffentliche Wege, Straßen und Plätze, 

– Wohnungen, in denen sich Minderjährige aufhal-
ten,

– das Gelände, die Gebäude oder Räume, je nach ört-
licher Beschaffenheit auch die Zuwege von Ein-
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richtungen des Landes oder der Kommunen, von
Bahnhöfen, Krankenhäusern, Gaststätten etc.,

– Flure, Treppenhäuser und Gemeinschaftsräume von
Mehrfamilienhäusern,

– Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge.

Das Ziel des umfassenden Rauchverbots soll nach
Auffassung des Petenten durch Sanktionen und ver-
stärkte Kontrollen der Ordnungsbehörden erreicht
werden. Ferner sollen Bundesratsinitiativen zur Regu-
lierung der Tabakindustrie sowie für ein vollständiges
Tabakverbot eingebracht werden. 

II. Rechtslage

1. Ziel des Landesnichtraucherschutzgesetzes Baden-
Württemberg

Ziel des Landesnichtraucherschutzgesetzes Baden-
Württemberg (LNRSchG) ist es, einen möglichst um-
fassenden Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren
des Passivrauchens zu erreichen. Dies gilt insbeson-
dere für solche Einrichtungen, in denen sich Kinder
und Jugendliche aufhalten.

Durch das Landesnichtraucherschutzgesetz werden
deshalb Regelungen über gesetzliche Rauchverbote
an Schulen, Jugendhäusern und Kindertageseinrich-
tungen getroffen, da sich dort der besonders schüt-
zenswerte Personenkreis der Kinder und Jugendlichen
aufhält. Außerdem wird das Rauchen in Behörden,
Dienststellen und sonstigen Einrichtungen des Landes
und der Kommunen sowie in Krankenhäusern, Pfle-
geeinrichtungen und Gaststätten gesetzlich verboten. 

2. Ausnahmeregelungen

Es ist nicht Absicht des Gesetzes, das Rauchen zu
verbieten, sondern einen Schutz vor den Gefahren des
Passivrauchens zu schaffen. Ausnahmen für Raucher
sind daher vertretbar, sofern die Belange des Nicht -
raucherschutzes dadurch nicht beeinträchtigt werden.
Insbesondere in Gaststätten und Diskotheken werden
daher Ausnahmen vom Rauchverbot zugelassen. Ziel
des Landesnichtraucherschutzgesetzes vom 25. Juli
2007 und insbesondere des Gesetzes zur Änderung
des Landesnichtraucherschutzgesetzes vom 3. März
2009 ist es, bei Gaststätten und Diskotheken auf der
Grundlage der dem Gesetzgeber zustehenden Spiel-
räume einen ausdifferenzierten und sachgerechten
Ausgleich zwischen dem Schutz der Bevölkerung vor
den Gefahren des Passivrauchens und den beruflichen
und wirtschaftlichen Interessen der Betreiber zu re-
geln. Leitgedanke für die Regelungen im Gesetz zur
Änderung des Landesnichtraucherschutzgesetzes war
dabei eine enge Anlehnung an die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 30. Juli 2008 (1 BvR
3262/07).

Das Bundesverfassungsgericht hat zwar festgestellt,
dass der Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsge-
fahren zu den überragend wichtigen Gemeinschafts-
gütern zählt. Es hat aber auch klargestellt, dass der
Gesetzgeber im Rahmen seines Einschätzungs-, Wer-

tungs- und Gestaltungsspielraums darüber entschei-
den kann, ob er zum Schutz der Bevölkerung vor Ge-
sundheitsgefahren ein absolutes Rauchverbot oder ein
Rauchverbot mit Ausnahmeregelungen für sachge-
recht hält.

3. Rauchen im Freien

Das baden-württembergische Nichtraucherschutzge-
setz möchte den Gefahren des Passivrauchens begeg-
nen. Es geht nicht darum, tabakrauchbedingte Belästi-
gungen zu vermeiden. Daher enthält das LNRSchG
grundsätzlich keine Rauchverbote im Freien.

4. Rauchen im privaten Bereich

Rauchen ist eine persönliche Entscheidung, die jeder
selbst für sich treffen muss. Der Schutz des allge -
meinen Persönlichkeitsrechts erfordert Ausnahmen
im Hinblick auf den privaten Bereich (bspw. Privat-
wohnung und zugehöriger Balkon, Privat-Pkw). Den
Privatbereich kann der Staat nicht umfassend regle-
mentieren und kontrollieren. Hier bleibt am Ende nur
die Eigenverantwortung der Handelnden.

Die Frage eines Rauchverbots für Flure, Treppenhäu-
ser und Gemeinschaftsräume von Mehrfamilienhäu-
sern kann nur privatrechtlich in der Hausordnung
bzw. im Mietvertrag geregelt werden.

5. Arbeitnehmerschutz

Bezüglich des Arbeitnehmerschutzes hat das Land kei-
ne Gesetzgebungskompetenz, da der Bund im Rahmen
der konkurrierenden Gesetzgebung in § 5 Arbeitsstät-
tenverordnung von seiner diesbezüglichen Gesetzge-
bungsbefugnis bereits Gebrauch gemacht hat.

III. Würdigung

Das Thema Nichtraucherschutz ist ein wichtiges An-
liegen. Gesundheitspolitisches Ziel ist es, die Bevöl-
kerung möglichst umfassend und angemessen vor den
Gefahren des Passivrauchens zu schützen.

Das geltende Landesnichtraucherschutzgesetz Baden-
Württemberg bietet zahlreiche gute Möglichkeiten, ei-
nen umfassenden Schutz vor den Gefahren des Pas -
sivrauchens zu erreichen. Nach Ansicht des Petitions-
ausschusses ist daher nicht eine Gesetzesänderung,
sondern in erster Linie eine konsequente Umsetzung
der geltenden gesetzlichen Regelungen zielführend.

Die weiteren Entwicklungen werden von Seiten des
Sozialministeriums kritisch begleitet. Sollten weiter-
gehende Maßnahmen erforderlich sein, können die
gesetzlichen Regelungen zum Nichtraucherschutz an
die Notwendigkeiten angepasst werden. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Groh
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8. Petition 15/1115 betr. Verschärfung des Nicht -
raucherschutzgesetzes

I. Gegenstand der Petition:

Die Petentin ersucht den Landtag, das Landesnicht -
raucherschutzgesetz (LNRSchG) vom 1. August 2007,
zuletzt geändert am 7. März 2009 im Sinne eines kon-
sequenten Nichtraucherschutzes ohne Ausnahmen zu
verschärfen.

II. Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

1. Sachverhalt:

Die Petentin thematisiert in ihrem Schreiben vom 
22. März 2012 einen unzureichenden Schutz vor dem
Passivrauchen in Gaststätten, der bedingt sei durch
lückenhafte Regelungen des Nichtraucherschutzgeset-
zes in Baden-Württemberg. Infolge zahlreicher Aus-
nahmegenehmigungen und eingeschränkter Kontroll-
möglichkeiten durch die Vollzugsverwaltung sei das
Landesnichtraucherschutzgesetz (LNRSchG) als ge-
scheitert anzusehen. Die Petentin bezieht sich diesbe-
züglich auf Untersuchungen des deutschen Krebsfor-
schungszentrums.

Weiterhin führt sie aus, dass soziale Kontakte durch
das bestehende LNRSchG beeinträchtigt werden, weil
gruppendynamische Faktoren und Umgehungsstrate-
gien von Gaststättenbetreibern in Bezug auf das o. g.
Gesetz entweder zu einer Isolierung oder zu gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen von Nichtrauchern in
Rauchergaststätten führen. 

Sie bittet deshalb um eine Verschärfung der gesetz -
lichen Regelung und verweist in diesem Zusammen-
hang auf den Koalitionsvertrag, in dem eine konse-
quente Weiterentwicklung des Nichtraucherschutzes
vereinbart wurde.

Die Petentin weist ebenfalls auf die bisher bereits er-
reichten, positiven Folgen des LNRSchG hin. Der
Anteil jugendlicher Raucher und der von häuslichen
Rauchern, die außerhalb von Wohnungen Zigaretten
konsumieren, sei rückläufig.

2. Rechtliche Würdigung:

Der Nichtraucherschutz nimmt einen hohen Stellen-
wert innerhalb der Landesregierung ein. Das gesund-
heitspolitische Ziel ist es, die Bevölkerung möglichst
umfassend und angemessen vor den Gefahren des
Passivrauchens zu schützen und nicht, ein Gesetz 
ohne Ausnahmen zu erlassen. Daher wurde im Koali-
tionsvertrag vereinbart, den Nichtraucherschutz kon-
sequent weiterzuentwickeln.

Das geltende Landesnichtraucherschutzgesetz Baden-
Württemberg enthält Regelungen über gesetzliche
Rauchverbote an Schulen, Jugendhäusern und Kin-
dertageseinrichtungen, da sich dort der besonders
schützenswerte Personenkreis der Kinder und Jugend-
lichen aufhält. Außerdem ist nach dem LNRSchG das
Rauchen in Behörden, Dienststellen und sonstigen
Einrichtungen des Landes und der Kommunen sowie

in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gaststät-
ten grundsätzlich verboten. 

Der Schutz der Beschäftigten vor Passivrauch im Ho-
tel und Gaststättengewerbe unterliegt dem Arbeits-
schutz. In diesem Bereich hat das Land Baden-Würt-
temberg keine Regelungskompetenz und der Bund hat
von seiner Gesetzgebungskompetenz keinen Ge-
brauch gemacht.

Der Gesetzgeber hat in § 7 Absatz 2 LNRSchG den
Gaststättenbetreiberinnen und Gaststättenbetreibern
die Möglichkeit eröffnet, einen abgetrennten Raucher-
raum (Nebenraum) auszuweisen. In diesem dürfen,
wie im Hauptraum, warme Speisen und Getränke ser-
viert werden. Nur in sogenannten Einraumgaststätten
– Rauchergaststätten ist das Servieren von warmen
Speisen nicht gestattet.

Bei der Bestimmung von Haupt- und Nebenraum sind
immer die konkreten Verhältnisse vor Ort in die Ge-
samtbetrachtung mit einzubeziehen, wobei wichtige
Kriterien die Flächengröße, die Lage und die Ausstat-
tung der Räume sind. Der Nebenraum darf damit in sei-
ner Gesamtbetrachtung dem Hauptraum zumindest
nicht als „übergeordnet“ eingestuft werden können. Zu
berücksichtigen ist dabei auch der Schwerpunkt der
gas tronomischen Tätigkeit der Gastwirtin bzw. des
Gastwirts. Ferner sollte bei der Gesamtbetrachtung aller
Kriterien die unternehmerische Freiheit der Gastwirtin
bzw. des Gastwirts hinsichtlich der Festlegung der 
Räumlichkeiten bei der Gewährleistung des Nichtrau-
cherschutzes nicht unangemessen eingeschränkt werden.

Die Türen zwischen Raucher- und Nichtraucherraum
müssen verschließbar sein und durch die Raucher -
räume darf die Luftqualität in den übrigen Gast räumen
(Nichtraucherräumen) nicht beeinträchtigt werden. Ei-
ne automatische Schließvorrichtung für die Türen ist
nicht erforderlich, der durch das Öffnen und Schließen
der Türen entstehende Luftaustausch ist hinnehmbar.
Welcher Raum (Schankraum o. ä.) von der Gastwirtin
oder dem Gastwirt als Rauchernebenraum eingerichtet
wird, obliegt der unternehmerischen Freiheit und soll
nicht unangemessen eingeschränkt werden, indem nur
bestimmte Räumlich keiten Rauchernebenräume sein
dürfen. Daher macht das LNRSchG zu der Art und
Ausstattung des Raumes keine Angaben; einziges Kri-
terium ist, dass der Nebenraum den Anteil der Nicht -
raucher in der Bevölkerung angemessen berücksichti-
gen muss, um (dadurch) dem Anliegen des Gesetzes
Nachdruck zu verleihen.

Ordnungswidrig handelt, wer entgegen dieser Rege-
lung in Gaststätten raucht. Dies gilt für Gäste, Betrei-
ber der Gaststätte und das Personal. Die Ordnungs-
widrigkeit kann mit einer Geldbuße letztlich bis zu
150 Euro geahndet werden.

Der Gaststättenbetreiber ist für die Einhaltung des
Rauchverbots verantwortlich und zur Kennzeichnung
des Raucherraumes verpflichtet. Er hat bei Verstößen
die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um wei-
tere Verstöße zu verhindern. Kommt der Gaststätten-
betreiber diesen Verpflichtungen nicht nach, handelt
er ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet werden.
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Für den Vollzug des LNRSchG sind verschiedene
Behörden zuständig. Die Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten (wegen des Verstoßes gegen das Rauch-
verbot) obliegt den Ortspolizeibehörden (den Ge-
meinden). Für die Umsetzung des Gesetzes in den
Gaststätten sind die Gaststättenbehörden zuständig.
Dies sind regelmäßig die Ordnungs- oder Gewerbe-
ämter der Landratsämter, Großen Kreisstädte oder der
kreisfreien Städte. Die oberste Fachaufsicht über das
Gaststättenrecht liegt beim Ministerium für Finanzen
und Wirtschaft. Die Rechts- und Dienstaufsicht ober-
halb der Landratsämter liegt bei den Regierungspräsi-
dien und beim Innenministerium. 

Die in der Petition angesprochenen Thematiken zum
Nichtraucherschutz in Gaststätten werden überdies
ausführlich von den gemeinsamen Ausführungshin-
weisen des Sozialministeriums und des Wirtschafts-
ministeriums zur Umsetzung des Landesnichtraucher-
schutzes in Gaststätten aufgegriffen. 

3. Ergebnis:

Ziel des Gesetzes ist nicht, das Rauchen zu verbieten,
sondern die Bevölkerung vor dem Passivrauchen zu
schützen. Nach Ansicht des Petitionsausschusses ist
nicht eine Gesetzesänderung, sondern in erster Linie
eine konsequente Umsetzung der geltenden gesetz -
lichen Regelungen zielführend. 

In Baden-Württemberg konnte bereits ein hohes Maß
an Nichtraucherschutz etabliert werden. Die Petentin
hat in ihrem Schreiben ebenfalls auf die erzielten Er-
folge hingewiesen. Ziel ist es, dass die im LNRSchG
enthaltenen Rauchverbote eingehalten werden. Die
weitere Entwicklung wird vor diesem Hintergrund
vom Sozialministerium kritisch begleitet. Sollten wei-
tergehende Maßnahmen erforderlich sein, können die
gesetzlichen Regelungen zum Nichtraucherschutz an
sich ergebende neue Erfordernisse angepasst werden.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Groh

9. Petition 15/373 betr. Hagelunwetterhilfe

I. Gegenstand der Petition

Der Petent wendet sich gegen eine ablehnende Ent-
scheidung im Rahmen der Unwetterhilfe Bodensee
2009 und begehrt die Gewährung eines Zuschusses.

II. Die Prüfung ergab Folgendes:

1. Sachverhalt:

Der Petent erlitt durch das Unwetterereignis vom 
26. Mai 2009 Schäden an seinen Obstbauflächen. Er
beantragte am 9. September 2009 Unwetterbeihilfe

entsprechend der VwV Unwetterhilfe Bodensee vom
31. Juli 2011.

Der Petent hatte für die geschädigten Flächen keine
Hagelschutzversicherung abgeschlossen und keine
sonstigen Vorsorgemaßnahmen, wie etwa den Einsatz
von Hagelschutznetzen, getroffen.

Im Zuge der Antragsbearbeitung wurde der Petent
mehrfach u. a. mit Schreiben vom 8. Dezember 2009
aufgefordert, eine Kreditbereitschaftserklärung einer
Bank vorzulegen, damit über die Gewährung eines
zinsverbilligten Darlehens entsprechend Nr. 5.4 i. V. m.
Nr. 6.1 der VwV Unwetterhilfe Bodensee entschieden
werden kann. Dieser Aufforderung kam der Petent
nicht nach. Er machte geltend, dass die Forderung auf
Abschluss einer Hagelschutzversicherung wegen der
hohen Kosten, des Eigenanteils in Höhe von 20% und
der seiner Meinung nach unseriösen Schadensbearbei-
tung durch die Versicherungen nicht gefordert werden
dürfte. Der Petent sieht die unterschiedliche Behand-
lung von Unternehmen, die Vorsorgemaßnahmen ge-
gen Hagelunwetter getroffen haben, und Unterneh-
men, die keine Vorsorgemaßnahmen getroffen haben,
im Rahmen der Unwetterhilfe Bodensee 2009 als
nicht gerechtfertigt an und fordert daher die Auszah-
lung eines Zuschusses. 

Im Zuge des Schriftwechsels legte er auch eine Abtre-
tungserklärung vom 6. November 2009 vor, nach der
er etwaige Ansprüche aus der Unwetterhilfe Bodensee
an seinen Sohn abtrat.

Mit Bescheid vom 11. Januar 2011 wurde der Antrag
des Petenten schließlich abgelehnt. Der hiergegen 
eingelegte Widerspruch des Petenten wurde mit Wi-
derspruchsbescheid des Regierungspräsidiums vom
13. Mai 2011 zurückgewiesen.

Hierauf erhob der Petent mit Schriftsatz vom 14. Juni
2011 Klage beim Verwaltungsgericht und stellte mit
einem weiteren Schriftsatz vom gleichen Tage einen
Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gemäß § 123
VwGO. 

2. Rechtliche Würdigung:

Die Vorsorge gegen Unwetterschäden liegt grundsätz-
lich beim jeweiligen Unternehmen. Die Entscheidung,
ob und zu welchen Konditionen die Obstbauflächen
versichert werden, oblag dem Petenten. Gleiches galt
für technische Sicherungsmaßnahmen wie Hagel-
schutznetze.

Bei der Unwetterhilfe Bodensee handelt es sich nicht
um eine auf einem gesetzlichen Anspruch beruhende
Leistung. Entschließt sich das Land, eine Beihilfe zu
leisten, kann es auch die hierfür zu erfüllenden Vor-
aussetzungen bestimmen. Die Grenzen werden durch
die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, das
Willkürverbot und den Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz gesetzt.

Daher ist nicht zu beanstanden, wenn eine Beihilfe in
Form eines Zuschusses nur den Unternehmen gewährt
werden soll, die bereits eine gewisse Eigenvorsorge
getroffen haben (vgl. Nr. 5.2 VwV Unwetterhilfe Bo-
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densee). Dabei ist der Abschluss einer Hagelversiche-
rung nur eine Möglichkeit der Vorsorge. Auch der
Einsatz technischer Sicherungsmittel, wie etwa von
Hagelschutznetzen, ist als Eigenvorsorgemaßnahme
genannt (vgl. Nr. 5.3. der VwV Unwetterhilfe Boden-
see). 

Für Unternehmen, die keine Eigenvorsorge getroffen
haben, kann eine Beihilfe in Form eines zinsverbillig-
ten Darlehens gewährt werden (vgl. Nr. 5.4 i. V. m.
Nr. 6.1. VwV Unwetterhilfe Bodensee). Vorausset-
zung dafür ist zunächst, dass das Unternehmen ent -
weder durch das Schadensereignis in eine Existenz
gefährdende Lage gekommen ist oder aber für ein be-
stimmtes Naturereignis oder Erzeugnis kein er-
schwinglicher Versicherungsschutz angeboten wurde.

Die unterschiedliche Behandlung von Unternehmen,
die eine Eigenvorsorge betrieben haben und von sol-
chen, die keine Vorsorge getroffen haben, ist sachlich
gerechtfertigt und nicht zu beanstanden. Unterneh-
men, die keine Vorsorge getroffen haben, erzielen,
wenn sich das Risiko eines Hagelschadens nicht reali-
siert, höhere Gewinne als Unternehmen, die eine Vor-
sorge getroffen und daher auch in diesem Fall ent-
sprechende Aufwendungen zu tragen haben. Eine
Gleichbehandlung im Falle eines Schadensereignisses
würde u. a. den Anreiz, eine Eigenvorsorge zu betrei-
ben, reduzieren.

Im vorliegenden Fall hatte sich der Petent, wie von
ihm ausgeführt, gegen den Abschluss einer entspre-
chenden Versicherung entschlossen. Eine andere Art
der Vorsorge, wie etwa den Einsatz von Hagelschutz-
netzen, hatte er ebenfalls nicht betrieben.

Daher kam für den Petenten nur eine Beihilfe in Form
eines zinsverbilligten Darlehens in Betracht. Weitere
Voraussetzungen für die Gewährung dieser Beihilfe
war eine Kreditbereitschaftserklärung einer Bank.
Diese hat der Petent auch nach mehrfachen Hin -
weisen nicht vorgelegt. Der Antrag war daher ableh-
nend zu bescheiden.

Im Übrigen hat der Petent etwaige Ansprüche aus der
Unwetterhilfe an seinen Sohn abgetreten.

III. Erörterung im Petitionsausschuss

In der Sitzung des Petitionsausschusses am 7. März
2012 wurde die Petition mit Regierungsvertretern
erörtert.

Wesentliches Ergebnis der Erörterung:

Der Berichterstatter führte aus, der Petent begehre ei-
nen Zuschuss für die Schäden des Unwetters im Jahr
2009. Er könne laut Petitionsschrift erst wieder 2015
mit einem Ertrag aus seinen Obstbauflächen rechnen.
Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz sowie das Verwaltungsgericht hätten ent-
schieden, dass der Petent die Unwetterhilfe zu Recht
nicht bekommen habe. Laut Petent sei eine Versiche-
rung gegen Unwetterschäden nicht rentabel, da die
Versicherungen in einem Schadensfall die Versiche-
rungssumme immer herunter rechnen würden. Der
Berichterstatter zeigte Verständnis für das Anliegen

des Petenten und schlug deshalb vor, die Petition der
Regierung zur Berücksichtigung zu überweisen mit der
Maßgabe, dem Petenten einen Betrag von 10.000 € als
Unwetterhilfe kulanzweise zu überweisen. 

Ein Abgeordneter widersprach, dass es nicht sein kön-
ne, dass jemand, der sich nicht gegen Hagelschäden
versichert habe besser gestellt werde als jemand, der
Vorsorge getroffen habe. Beim Vorschlag des Be-
richterstatters stelle sich auch die Frage der Gleichbe-
handlung für diejenigen, die keine Petition eingereicht
hätten.

Ein anderer Abgeordneter stellte fest, Zuschüsse für
Hagelschäden könnten nur dann gewährt werden,
wenn die Landwirte Vorkehrungen wie Versicherun-
gen oder Hagelschutznetze treffen würden. Der Petent
zahle laut eigener Aussage die Beiträge für eine Ver-
sicherung nicht, da sie zu hoch seien. Die vorgeschla-
genen 10.000 € seien ein hoher Betrag. Er wolle daher
wissen, inwieweit sich die Verhältnisse verschieben
würden, wenn ihm dieses Geld gewährt werde. Weiter
wolle er wissen, wie hoch die Selbstbeteiligung für
die Versicherung wäre und wie hoch der Schadener-
satz ausfallen würde.

Der Vertreter des Ministeriums für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz führte aus, dass es bei der Un-
wetterhilfe zwei Möglichkeiten einer Hilfe gebe. Zum
einen gebe es für Landwirte, die Vorsorgemaßnahmen
getroffen hätten einen Zuschuss. Für alle anderen be-
stehe die Möglichkeit, ein zinsverbilligtes Darlehen
zu bekommen. Das Darlehen werde deshalb gewährt,
weil die Versicherungen oft sehr hohe Prämien ver-
langen würden. Die Nichterschwinglichkeit liege bei
18 % Eigenanteil. Der Petent erfülle diese Vorausset-
zung. Das zinsverbilligte Darlehen habe er jedoch
nicht angenommen, weshalb seine Anträge abgelehnt
worden seien.

Der Berichterstatter wollte wissen, wie sich die
10.000 € im Verhältnis zu den anderen Zuschüssen
einordnen würden.

Der Vertreter des Ministeriums führte aus, dass der Ver-
sicherungswert für Kernobst bei 10.000 bis 15.000 €
pro Hektar liege. 

Der Berichterstatter erläuterte, es gebe Hinweise, dass
der Petent mit dieser Starthilfe seinen Hof wieder in-
standsetzen könne. Deshalb werde er seinen Vor-
schlag aufrecht erhalten.

Ein anderer Abgeordneter fragte die Regierungsver-
treter, welche Zuschüsse der Petent mit einer gültigen
Versicherung bekommen hätte.

Der Regierungsvertreter führte aus, dass der Petent
maximal 50.000 € bekommen hätte. Der Berichter-
statter ergänzte, dass der Petent von einem Schaden in
Höhe von 200.000 € spreche.

Ein Abgeordneter erklärte, er erinnere sich an einen
Fall, bei dem die Erben einer NS-Geschädigten
10.000 € bekommen hätten und der Ausschuss dafür
hart gekämpft habe. Er schlage deshalb als Alterna -
tive vor, dem Petenten ein zinsloses Darlehen in Höhe
von 10.000 € zu gewähren. 
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Der Regierungsvertreter fügte dem hinzu, dass der Pe-
tent ja ein zinsverbilligtes Darlehen bekommen hätte,
dieses aber abgelehnt habe. 

Ein Abgeordneter gab zu bedenken, dass der Petent
nichts unternommen habe, was ein ordentlicher Land-
wirt machen würde: keine Versicherung abgeschlos-
sen, keine Hagelschutznetze installiert oder sonstige
Vorkehrungen getroffen. Deshalb müsse die Petition
abgelehnt werden. 

Ein anderer Abgeordneter berichtete, dass er sich in
der letzten Wahlperiode den Hagelschaden am Bo-
densee vor Ort angesehen habe. Bei sehr vielen Be-
trieben sei die Existenz gefährdet gewesen. Wer Ha-
gelnetze beschaffen wollte, habe einen Zuschuss da -
für bekommen. Er könne verstehen, dass manche vor
den hohen Versicherungskosten zurückschrecken wür -
den. Jedoch gebe es für diese dann noch die zinsver-
billigten Darlehen. Da der Petent diese Alternative ab-
gelehnt habe, plädiere er dafür, der Petition nicht ab-
zuhelfen. 

Der Berichterstatter sagte, er werde den eben vorge-
tragenen Vorschlag aufnehmen, die Petition der Re-
gierung zur Berücksichtigung zu überweisen mit der
Maßgabe, dem Petenten ein zinsverbilligtes Darlehen
in Höhe von 10.000 € zu gewähren. 

Der Vertreter des Ministeriums für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz ergänzte, dass die Verwaltung
gehalten sei, bei Zuschüssen nach der geltenden Ver-
waltungsvorschrift zu handeln. Es gebe wie darge-
stellt nur zwei Möglichkeiten. Mit diesem Beschluss -
vorschlag würde man vom Gleichbehandlungsgrund-
satz abweichen.

Ein Abgeordneter führte aus, dass es viele Maßnah-
men gegen das Hagelproblem gebe. Er kenne dies aus
dem eigenen Wahlkreis. Hier habe der Petent nichts
zur Vorsorge unternommen und versuche nun, über
den Umweg Petitionsausschuss den Verwaltungsweg
zu umgehen. Er plädiere für Nichtabhilfe.

Ein anderer Abgeordneter erinnerte daran, dass es ei-
nen Beschluss des Verwaltungsgerichts gebe. Dieser
besage, dass die Voraussetzungen für einen Zuschuss
schon mangels Beteiligung des Petenten nicht vorlie-
gen würden. Deshalb könne der Petition nicht abge-
holfen werden.

Ein anderer Abgeordneter sprach sich dafür aus, dass
das Land dem Petenten eine zweite Chance geben sol-
le.

Der Regierungsvertreter ergänzte, dass das Gericht
noch nicht endgültig entschieden habe. Der vom Be-
richterstatter vorgeschlagene Beschluss würde also
dem Beschluss des Verwaltungsgerichts nicht entge-
gen stehen. 

Die Vorsitzende stellte den Vorschlag des Berichter-
statters zur Abstimmung, die Petition der Regierung
zur Berücksichtigung zu überweisen mit der Maß -
gabe, dem Petenten ein zinsverbilligtes Darlehen in
Höhe von 10.000 € zu gewähren.

Der Antrag wurde mit zehn Gegenstimmen bei neun
Ja-Stimmen und vier Enthaltungen abgelehnt. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Lucha

10. Petition 15/1646 betr. Aufenthaltstitel

Die Petenten begehren ein dauerhaftes Aufenthalts-
recht im Bundesgebiet.

Bei den Petenten handelt sich um einen 34-jährigen
Vater und seinen 15-jährigen Sohn. Beide sind serbi-
sche Staatsangehörige und gehören der Volksgruppe
der Roma an. Zur Familie gehören außer den Petenten
noch die 32-jährige Mutter und zwei Töchter im Alter
von 8 und 13 Jahren. 

Der Sohn reiste mit seiner Mutter und zwei Schwes -
tern im Dezember 2010 in die Bundesrepublik ein und
beantragte die Anerkennung als Asylberechtigter. Das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bundes-
amt) lehnte die Anträge der Kinder im Februar 2011
als offensichtlich unbegründet ab, stellte fest, dass
weder die Voraussetzungen für die Zuerkennung der
Flüchtlingseigenschaft noch Abschiebungsverbote nach
§ 60 Abs. 2 bis 7 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) vor-
liegen und forderte sie unter Androhung der Abschie-
bung nach Serbien zur Ausreise auf. Den daraufhin
gestellten Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO lehnte das
Verwaltungsgericht im März 2011 ab. Die Kinder
sind somit vollziehbar ausreisepflichtig. Die Klage-
verfahren wurden im Dezember 2011 eingestellt,
nachdem das Verfahren trotz Aufforderung länger als
einen Monat nicht betrieben wurde.

Die Mutter hatte bereits vor ca. 20 Jahren ein erfolg-
loses Asylverfahren in der Bundesrepublik Deutsch-
land betrieben. Unterlagen hierzu existieren jedoch
nicht mehr, auch nicht beim Bundesamt. Ihren Antrag
vom Dezember 2010 auf Durchführung eines weite-
ren Asylverfahrens lehnte das Bundesamt im Februar
2011 als offensichtlich unbegründet ab, stellte fest,
dass weder die Voraussetzungen für die Zuerkennung
der Flüchtlingseigenschaft noch Abschiebungsverbote
nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG vorliegen und forder-
te sie unter Androhung der Abschiebung nach Serbien
zur Ausreise auf. Den daraufhin gestellten Antrag
nach § 80 Abs. 5 VwGO lehnte das Verwaltungsge-
richt im März 2011 ab, sodass auch die Mutter voll-
ziehbar ausreisepflichtig ist. Die gegen die Entschei-
dung des Bundesamtes erhobene Klage wurde im
April 2012 abgewiesen.

Der vermutlich im August 2011 eingereiste Vater ist
kurz nach seiner Einreise mit dem Sohn und der älte-
ren Tochter wieder nach Serbien ausgereist. Die ge-
nauen Umstände der Ausreise – insbesondere, ob
diese mit Zustimmung der Mutter erfolgte – sind un-
klar. Laut Schreiben des Sohnes vom August 2011
wollten er und seine Schwester mit dem Vater nach
Serbien.
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Anfang Oktober 2011 reiste der Vater erneut in die
Bundesrepublik Deutschland ein und beantragte die
Anerkennung als Asylberechtigter. Im Rahmen der
Antragstellung legte er eine serbische Geburtsurkunde
vor. Das Bundesamt lehnte den Antrag im November
2011 als offensichtlich unbegründet ab, stellte fest,
dass weder die Voraussetzungen für die Zuerkennung
der Flüchtlingseigenschaft noch Abschiebungsverbote
nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG vorliegen und forder-
te ihn unter Androhung der Abschiebung nach Ser -
bien zur Ausreise auf. Die hiergegen erhobene Klage
ist beim Verwaltungsgericht anhängig. Ein Antrag
nach § 80 Abs. 5 VwGO wurde nicht gestellt, sodass
der Vater laut Mitteilung des Bundesamtes seit No-
vember 2011 vollziehbar ausreisepflichtig ist.

Der Sohn und die ältere Tochter stellten nach erneuter
Einreise im Januar 2012 Anträge auf Durchführung
eines weiteren Asylverfahrens. Noch im selben Monat
teilte das Bundesamt mit, dass die Anträge auf Durch-
führung eines weiteren Verfahrens ebenso wie die
Anträge auf Abänderung des Bescheides vom Februar
2011 bezüglich der Feststellung zu § 60 Abs. 2 bis 7
AufenthG abgelehnt werden. Eine Klage hiergegen ist
anhängig. Anträge nach § 123 VwGO wurden im Mai
2012 durch das Verwaltungsgericht abgelehnt. Die
beiden sind somit vollziehbar ausreisepflichtig auf-
grund des erfolglosen Asylerstverfahrens.

Eine umgehende Aufenthaltsbeendigung war u. a. auf-
grund fehlender Reisedokumente nicht möglich.

Ende Februar diesen Jahres wurde der Familie eine
Frist zur freiwilligen Ausreise bis spätestens 31. März
2012 gesetzt.

Mitte März 2012 wurde beim Verwaltungsgericht ein
Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO gegen den Bescheid
des Bundesamtes hinsichtlich des Vaters gestellt. Die-
sen Antrag lehnte das Verwaltungsgericht im Mai
2012 als unzulässig und unbegründet ab. Abschie-
bungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG wur-
den nicht festgestellt.

Da die Familie nicht im Besitz gültiger Reisedoku-
mente ist, wurde sie im Mai 2012 über die bestehende
Passpflicht belehrt und über den Verbleib ihrer Reise-
dokumente befragt. Die Unterschrift bezüglich der
Kenntnisnahme dieser Schreiben wurde verweigert,
Reisedokumente wurden ebenfalls nicht vorgelegt.
Das Regierungspräsidium K. stellte daraufhin Rück -
übernahmeersuchen an die serbischen Behörden, 
welchen zwischenzeitlich zugestimmt wurde. Eine
Ausreise der Familie mit Passersatzpapieren ist somit
möglich.

Laut dem der Petition beigefügten Attest vom März
2012 habe sich der Gesundheitszustand des Vaters im
Bezug auf seine Schlafstörung und die Depression in
letzter Zeit verschlechtert. Dies wird mit Attest vom
Mai 2012 erneut angeführt. Weitere Krankheiten wer-
den in einem Attest vom November 2011 genannt. Ei-
ne Reiseunfähigkeit wurde nicht attestiert. Von der
Mutter wurden ebenfalls diverse Atteste hinsichtlich
psychischer Erkrankungen vorgelegt. Nach aktuellem
Lagebericht des Auswärtigen Amts vom März 2012
werden in Serbien psychische Erkrankungen, u. a. De-

pressionen, Traumata, Schizophrenie, posttraumatische
Belastungsstörungen (medikamentöse und psychologi-
sche Behandlung) behandelt. Die Behandlungsmög-
lichkeit ist im Heimatland gegeben. Angehörige der
Volksgruppe der Roma und anderer Minderheiten ge-
nießen im Rahmen des staatlichen Gesundheitssys -
tems die gleichen Möglichkeiten wie die serbische
Mehrheitsbevölkerung. Nachgewiesene Fälle der Be-
handlungsverweigerung in öffentlichen Einrichtungen
sind dem Auswärtigen Amt nicht bekannt. Verschie-
dene Krankheitsbilder würden unabhängig vom Status
der Patienten kostenfrei behandelt. Darüber hinaus
seien lebensrettende und -erhaltende Maßnahmen für
alle Patienten kostenlos.

Nach Auskunft der Ausländerbehörde gibt es mit den
Eltern, vor allem mit der Mutter, immer wieder mas -
sive Probleme in der Gemeinschaftsunterkunft. Die
Eltern selbst gaben schließlich an, nicht mehr zusam-
men wohnen zu können. Zur Vermeidung weiterer
Eskalationen wurden Vater und Sohn im April/Mail
2012 getrennt von der Mutter und den Schwestern un-
tergebracht. 

Weiter haben die Familienmitglieder versucht, die
Sachbearbeiterin des Leistungsbezirks mit dem Vor-
bringen zu täuschen, man hätte sich gegenseitig die
Bezugsscheine für Sachleistungen vorenthalten bzw.
diese verloren.

Der Mutter ist aufgrund mangelnder Mitwirkung bei
der Passbeschaffung die Ausübung einer Erwerbs -
tätigkeit nicht gestattet. Der Vater unterliegt bislang
noch dem einjährigen Arbeitsverbot. Die Familie be-
zieht öffentliche Leistungen zur Sicherung des Lebens -
unterhalts. 

Anfang August 2012 wurde der Familie die Abschie-
bung für den 20. August 2012 angekündigt. Rein vor-
sorglich sollte diese in Begleitung eines Arztes statt-
finden. Vater und Sohn stellten daraufhin über einen
Anwalt am 10. August 2012 einen Petitionsantrag.
Die Abschiebung der Familie wurde storniert.

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis kommt nicht
in Betracht. Die Petenten und ihre Familie müssen das
Bundesgebiet wieder verlassen. Es sind keine Gründe
ersichtlich, die Familie weiterhin in Deutschland zu
dulden.

Soweit sich die Petenten auf die Situation der Roma
in Serbien und somit auf das Vorliegen der Vorausset-
zungen für die Anerkennung als Asylberechtigte, die
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder das
Vorliegen von Abschiebungsverboten im Sinne des 
§ 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG berufen, ist die Petition
der Zuständigkeit des Landes entzogen. 

Nach dem Asylverfahrensgesetz entscheidet hierüber
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bun-
desamt) und erlässt die Abschiebungsandrohung. Die
Entscheidungen des Bundesamts binden die Auslän-
derbehörden des Landes. Das Land hat insofern keine
Prüfungs- und Entscheidungskompetenz. Das Bun-
desamt lehnte die Asylanträge der Familie ab und
stellte fest, dass die Voraussetzungen für die Zuerken-
nung der Flüchtlingseigenschaft sowie Abschiebungs-



15

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 2551

verbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG nicht vorlie-
gen. Die Familie kann daher auf dieser Grundlage
kein Aufenthaltsrecht erhalten.

Der Familie steht auch kein asylunabhängiges Aufent-
haltsrecht zu.

Die Erteilung einer humanitären Aufenthaltserlaubnis
nach § 25 Abs. 5 AufenthG kommt für die Familie
nicht in Betracht, da ein dauerhaftes und unverschul-
detes rechtliches oder tatsächliches Ausreisehindernis
nicht ersichtlich ist.

Ein Ausreisehindernis aufgrund der Erkrankungen ist
nicht gegeben. Eine Reiseunfähigkeit wurde durch die
vorliegenden ärztlichen Atteste nicht belegt. 

Auch aus Art. 6 GG ergibt sich kein Ausreisehindernis.
Alle Familienmitglieder werden lediglich im Bundes-
gebiet geduldet. Die familiäre Lebensgemeinschaft
kann daher ohne Weiteres im Heimatland gelebt wer-
den. Aktuell bestehen jedoch Zweifel daran, dass eine
familiäre Lebensgemeinschaft tatsächlich besteht.

Selbst wenn zugunsten der Petenten unterstellt würde,
dass die Beendigung des Aufenthalts in ihre Rechte
aus Art. 8 Abs. 1 EMRK eingreifen würde, wäre der
Eingriff gerechtfertigt. Er ist nur dann unzulässig,
wenn ein Ausländer aufgrund seines (längeren) Auf-
enthalts über starke persönliche, soziale und wirt-
schaftliche Kontakte zum Aufnahmestaat verfügt, so-
dass er aufgrund der Gesamtentwicklung faktisch zu
einem Inländer geworden ist.

Dies ist bei der Familie nicht der Fall. Der Vater hält
sich gerade einmal seit knapp einem Jahr im Bundes-
gebiet auf, die restlichen Familienmitglieder noch kei-
ne zwei Jahre. Sie haben in der kurzen Zeit ihres Auf-
enthalts keine persönlichen, gesellschaftlichen oder
wirtschaftlichen Beziehungen im Bundesgebiet ent-
wickelt, die das öffentliche Interesse an einer geord-
neten Regelung von Einreise und Aufenthalt im Bun-
desgebiet überwiegen würden. Eine wirtschaftliche
Integration im Sinne einer eigenständigen Sicherung
des Lebensunterhalts hat nicht stattgefunden. Es wer-
den öffentliche Leistungen zur Sicherung des Leben-
sunterhalts bezogen. Die Kinder kommen ihrer Schul-
pflicht nach. Eine weitergehende soziale Bindung in
Vereinen o. ä. bzw. sonstige Gründe, die für eine ge-
lungene soziale Integration der Familie sprechen, sind
nicht ersichtlich. Im Gegenteil, die Tatsache, dass es
mit der Familie immer wieder zu Schwierigkeiten
kommt und die Familie offensichtlich nicht gewillt
ist, sich an die Ordnung der Gemeinschaftsunterkunft
zu halten, zeigt, dass sich die Familie eben nicht in die
Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland
einzufügen bereit ist.

Eine vollständige Entwurzelung von ihrem Herkunfts-
land liegt ebenfalls nicht vor. Der Vater lebte dort bis
zu seinem 33., der Sohn bis zu seinem 13. Lebensjahr.
Es ist davon auszugehen, dass sie und auch die rest -
lichen Familienmitglieder ihre Muttersprache noch
gut sprechen und auch mit den dortigen Verhältnissen
noch gut vertraut sind. Zudem sprach der Sohn im Juli
2012 bei der zuständigen Ausländerbehörde vor und
gab an, alleine in sein Heimatland ausreisen zu wol-

len, da seine Eltern in Deutschland bleiben möchten,
er aber nicht.

Darüber hinaus stehen der Erteilung einer Aufenthalt-
serlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG die allgemeinen
Erteilungsvoraussetzungen des § 5 AufenthG entgegen. 

Schließlich hat die Familie auch keinen Anspruch auf
Erteilung einer Duldung nach § 60 a Abs. 2 AufenthG.
Die Abschiebung ist weder aus tatsächlichen noch aus
rechtlichen Gründen unmöglich. Trotz der vorliegen-
den ärztlichen Atteste für die Eltern ist eine Ausreise
nicht unmöglich. Eine Reiseunfähigkeit ist nicht be-
legt. Mit Schreiben vom August 2012 teilte der Be-
vollmächtigte der Familie mit, dass auch er „Prob -
leme hinsichtlich der behaupteten Reiseunfähigkeit
sehe“ und riet der Familie, schnellstmöglich mit der
Ausländerbehörde die freiwillige Ausreise zu regeln. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Nelius

11. Petition 15/1789 betr. Aufenthaltstitel

Die Petenten begehren ein dauerhaftes Aufenthalts-
recht im Bundesgebiet

Bei den Petenten handelt es sich um ein 37- und 35-
jähriges Ehepaar mit ihren fünf Kindern im Alter von
17, 16, 11, 10 und 7 Jahren. Sie sind serbische Staats-
angehörige muslimischen Glaubens und dem Volk der
Roma zugehörig. Der Ehemann und die fünf Kinder
wurden allesamt in Serbien (Belgrad) geboren, ledig-
lich die Mutter wurde im Kosovo (Magura) geboren. 

Die Petenten reisten im September 2011 gemeinsam
unter falschen Personalien und unter der falschen An-
gabe, sie würden aus dem Kosovo stammen, in das
Bundesgebiet ein und stellten Asylanträge. Mit Be-
scheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge
wurden diese im November 2011 als offensichtlich un-
begründet abgelehnt und die Petenten unter An drohung
der Abschiebung nach Serbien zur Ausreise aufgefor-
dert. Die hiergegen erhobenen Klagen wurden im Sep-
tember 2012 abgewiesen. Die Abschiebungsandrohun-
gen sind seit November 2011 vollziehbar.

Das serbische Innenministerium hat mitgeteilt, dass es
sich bei den Petenten um serbische Staatsangehörige
handle, die allerdings andere Personalien haben und
dass den Petenten neue biometrische Reisepässe aus-
gestellt wurden. Auf diverse Nachfragen seitens des
Regierungspräsidiums über den Verbleib der Reise -
pässe ist bislang keine Antwort der Petenten einge-
gangen. Die Petenten haben sich durch die Beantra-
gung der serbischen Reisepässe jedoch willentlich
und wissentlich zur serbischen Staatsangehörigkeit
bekannt. Auch der Anwalt der Petenten führt in der
Petitionsschrift aus, dass die Petenten zwar angegeben
hätten, aus dem Kosovo zu stammen, tatsächlich
handle es sich aber um Roma aus Serbien. 
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Im Rückübernahmeabkommen mit Serbien ist gere-
gelt, dass eine Rückführung von Familien nach Ser -
bien auch dann möglich ist, wenn ein Ehegatte nicht
dort geboren wurde, solange der andere Ehegatte aus
Serbien stammt. 

Nach Aufhebung der vorübergehenden Zurückstel-
lung der zwangsweisen Durchsetzung der Ausreise-
pflicht von Angehörigen der ethnischen Minderheiten
serbischer Staatsangehörigkeit aus Baden-Württem-
berg forderte das Regierungspräsidium die Petenten
im Februar 2012 zur freiwilligen Ausreise auf. 

Am Tag vor Ablauf der gesetzten Ausreisefrist erklär-
ten die Petenten ihre Bereitschaft zur freiwilligen
Ausreise nach Serbien, baten jedoch um eine Verlän-
gerung der Ausreisefrist bis 31. Januar 2013. Darauf-
hin verlängerte das Regierungspräsidium die Aus -
reisefrist bis September 2012 und kündigte im Üb -
rigen die Abschiebung für Anfang Oktober 2012 an.

Die Petenten stehen seit Beginn ihres Aufenthalts im
öffentlichen Leistungsbezug. Die Erwerbstätigkeit ist
ihnen nicht gestattet.

Die Petenten sind nicht im Besitz eines Aufenthaltsti-
tels und nicht vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels
befreit. Ihnen kann auch kein Aufenthaltstitel erteilt
werden; sie sind zur Ausreise verpflichtet.

Soweit sich die Petenten auf politische Verfolgung bzw.
auf das Vorliegen von Abschiebungsverboten im Sinne
des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 bis 7 AufenthG berufen, ist
die Petition der Zuständigkeit des Landes entzogen. 

Die Entscheidung über das Vorliegen politischer Ver-
folgung – auch im Sinne des § 60 Abs. 1 AufenthG – ist
beim Bundesamt konzentriert. Nach dem Asylverfah-
rensgesetz entscheidet das Bundesamt auch über das
Vorliegen von Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 2
bis 7 AufenthG und erlässt die Abschiebungsandro-
hung. Die Entscheidungen des Bundesamts binden die
Ausländerbehörden des Landes. Das Land hat insofern
keine Prüfungs- und Entscheidungskompetenz. 

Die Petenten haben das Bundesgebiet wieder zu ver-
lassen, nachdem sie keine Anerkennung als Asylbe-
rechtigte gefunden haben. Die Ausreisepflicht der Pe-
tenten ist vollziehbar. Die Zulässigkeit der Abschie-
bung ist rechtskräftig festgestellt; Abschiebungsver-
bote oder sonstige Abschiebungshindernisse bestehen
nicht. Es besteht eine unmittelbare gesetzliche Pflicht
der Ausländer, die zur Durchführung eines Asylver-
fahrens in das Bundesgebiet eingereist sind und deren
Asylantrag abgelehnt wurde, die Bundesrepublik
Deutschland wieder zu verlassen. 

Die Petenten können auch kein asylunabhängiges
Bleiberecht erhalten.

Nachdem die Asylanträge als offensichtlich unbe-
gründet abgelehnt wurden, darf den Petenten vor der
Ausreise kein Aufenthaltstitel erteilt werden (§ 10
Abs. 3 Satz 2 AufenthG). 

Es ist keine Rechtsgrundlage ersichtlich, deren Vo -
raussetzungen von den Petenten erfüllt würden. Die
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5
AufenthG ist nicht möglich. Hierzu müsste ein dauer-

haftes und unverschuldetes rechtliches oder tatsäch -
liches Ausreisehindernis nachgewiesen werden, wel-
ches nicht ersichtlich ist. Art. 6 GG und Art. 8 EMRK
stehen einer Rückkehr der Petenten nach Serbien
nicht entgegen. 

Die Petenten haben im Bundesgebiet keine durch Art. 6
GG und Art. 8 EMRK geschützten familiäre Bindungen. 

Aber auch der Aspekt des nach Art. 8 Abs. 1 EMRK
geschützten Privatlebens steht einer Ausreise der Pe-
tenten nicht entgegen. Ein Privatleben im Sinne des
Art. 8 EMRK, das den Schutzbereich der Vorschrift
eröffnet und eine Verwurzelung im Sinne der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte begründet, kommt grundsätzlich nur auf
der Grundlage eines rechtmäßigen Aufenthalts und 
eines schutzwürdigen Vertrauens auf den Fortbestand
des Aufenthaltsrechts in Betracht. Der Aufenthalt der
Petenten ist seit dem Abschluss des Asylverfahrens
rechtswidrig. Da ihnen ausschließlich asylverfahrens-
rechtliche Aufenthaltsgestattungen und Duldungen er-
teilt worden sind, wurde ihnen zu keiner Zeit ein Auf-
enthaltsrecht eingeräumt, das ein berechtigtes Ver-
trauen auf Fortbestand hätte begründen können. 

Selbst wenn man zugunsten der Petenten unterstellt,
dass die Beendigung des Aufenthalts in ihre Rechte
aus Art. 8 Abs. 1 EMRK eingreifen würde, wäre der
Eingriff gerechtfertigt. Er ist nur dann unzulässig,
wenn der Ausländer aufgrund seines (längeren) Auf-
enthalts über starke persönliche, soziale und wirt-
schaftliche Kontakte zum Aufnahmestaat verfügt, so-
dass er aufgrund der Gesamtentwicklung faktisch zu
einem Inländer geworden ist.

Dies ist bei den Petenten nicht der Fall. Weder lässt
sich sagen, dass sie faktisch als Inländer angesehen
werden können, weil sie in Deutschland verwurzelt
wären, noch sind sie von ihrem Herkunftsland ent-
wurzelt.

Die Petenten leben erst seit ungefähr einem Jahr im
Bundesgebiet und haben in der kurzen Zeit ihres Auf-
enthalts keine persönlichen, gesellschaftlichen oder
wirtschaftlichen Beziehungen im Bundesgebiet ent-
wickelt, die im Sinne des Schutzes des Privatlebens
nach Art. 8 EMRK das öffentliche Interesse an einer
geordneten Regelung von Einreise und Aufenthalt im
Bundesgebiet überwiegen würden. Eine Verwurze-
lung im Bundesgebiet liegt nicht vor. 

Auch eine Entwurzelung von ihrem Herkunftsland
liegt nicht vor. Die Petenten lebten dort bis zu ihrer
Einreise nach Deutschland im September 2011 und
damit den überwiegenden Teil ihres Lebens. Es ist da-
von auszugehen, dass sie dessen Sprache sprechen
und auch mit den dortigen Verhältnissen vertraut sind. 

Nachdem sonstige Ausreisehindernisse nicht ersicht-
lich sind, scheidet die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG aus.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Dr. Scheffold
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12. Petition 15/1232 betr. offenes Feuer im Wohn-
gebiet

Gegenstand der Petition:

Der Nachbar der Petenten hat seit mehreren Jahren in
seinem Garten eine offene Feuerstelle angelegt, die er
gelegentlich als Grill- und Feuerstelle nutzt. Diese be-
findet sich ca. 1 m von einem hölzernen Sichtschutz, der
die Grenze markiert, entfernt. Die Petenten fühlen sich
durch Gerüche und Rauch stark belästigt. Zudem sehen
sie in dem offenen Feuer eine Gefahr für ihr Haus.

Sachverhalt:

Die Nachbarn der Petenten nutzen an einzelnen Tagen
des Jahres eine auf ihrem Grundstück angelegte of -
fene Feuerstelle als Grill- und Feuerstelle. Durch den
verwendeten Brennstoff (Holz, Holzkohle, Kohle)
kommt es nach Angaben der Petenten auf ihrem di-
rekt angrenzenden Grundstück zu Rauch- und Ge-
ruchsbelästigungen. Die Petenten müssen dann nach
ihren Angaben Türen und Fenster geschlossen halten.
Da die Feuerstelle insbesondere an schönen Tagen ge-
nutzt wird, fühlen sich die Petenten stark belästigt. Da
die Feuerstelle zudem nahe an einem hölzernen Sicht-
schutz gelegen ist und es sich bei dem Haus der Pe-
tenten um ein hölzernes Fertighaus handelt, befürch-
ten diese auch eine Brandgefahr.

Eine Verständigung mit den Nachbarn konnte nicht
erreicht werden. Eingaben an die zuständige Gemein-
de und an das zuständige Landratsamt, um ein be -
hördliches Eingreifen zu erreichen, blieben erfolglos. 

Rechtliche Würdigung:

Ein behördliches Einschreiten kann nur dann erfol-
gen, wenn eine öffentlich-rechtliche Norm durch den
Betrieb der Feuerstelle verletzt ist. Dies könnte sein,
wenn das Abbrennen eines offenen Feuers auf einem
Privatgrundstück in einer Ortschaft verboten wäre, die
offene Feuerstelle baurechtlich genehmigungsbedürf-
tig wäre, oder Bestimmungen des Abfall- oder Immis-
sionsschutzrechtes verletzt würden.

Das Abbrennen eines offenen Feuers ist in der Ge-
meinde der Petenten nicht grundsätzlich verboten.
Baurechtlich ist die Grillstelle nicht genehmigungs-
pflichtig. Das Feuer wird durch grundsätzlich geeig-
nete Brennstoffe betrieben. Für einen Verstoß gegen
abfallrechtliche Vorschriften ergibt sich daher kein
Anhaltspunkt.

Das Immissionsschutzrecht ist nur auf Anlagen 
i. S. von § 3 Abs. 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG) anwendbar. Da die offene Feuerstelle
nicht als Betriebsstätte oder Maschine etc. im Sinne
des § 3 Abs. 5 Ziffer 1 oder 2 BImSchG angesehen
werden kann, müsste das Grundstück der Nachbarn
als Anlage im Sinne des § 3 Abs. 5 Ziffer 3 BImSchG
angesehen werden können. Dies ist jedoch nicht der
Fall. Der Anlagenbegriff des BImSchG wird durch
die Nennung von drei Anlagengruppen definiert. 
Bedeutsam ist für jede Anlagengruppe, dass das 

BImSchG von einem Anlagenbetrieb ausgeht. Die ge-
nannten Objekte sind daher nur dann Anlagen, wenn
sie in irgendeiner Form betrieben werden. Dabei ist
allerdings ein sehr weiter Betriebsbegriff zugrunde zu
legen. Auf einem Grundstück müssen entweder Stoffe
gelagert oder abgelagert oder emissionsträchtige
Tätigkeiten vorgenommen werden, um es zu einer
Anlage im Sinne des BImSchG zu machen. Die ersten
beiden Varianten scheiden beim Grundstück der
Nachbarn der Petenten aus. Die emissionsträchtigen
Tätigkeiten (hier der Betrieb der Feuerstelle) müssen
zudem Inhalt der Zweckbestimmung des Grundstücks
sein. Sie müssen bestimmungsgemäß und nicht 
nur gelegentlich erfolgen. Andernfalls würde das
BImSchG sämtliche verhaltensbedingten Emissionen
erfassen, weil sie auf einem Grundstück erfolgen.
Könnte die fragliche Nutzung (hier der Betreib der
Feuerstelle) auf jedem anderem Grundstück ebenfalls
erfolgen, handelt es sich bei dem Grundstück nicht
um eine Anlage im Sinne von § 5 Abs. 3 BImSchG.
Im Fall der Petenten ist dies der Fall. Eine offene Feu-
erstelle kann auf jedwedem Grundstück grundsätzlich
betrieben werden. Zudem treten die Emissionen nur
beiläufig, gelegentlich und in größeren zeitlichen Ab-
ständen auf. Gartengrundstücke, auf denen aufs ganze
Jahr betrachtet, nur gelegentlich gegrillt wird, werden
hierdurch nicht zu Anlagen im Sinne des BImSchG.
Da der Anlagenbegriff des BImSchG damit nicht er-
füllt ist, gibt es keinen Ansatzpunkt für ein behörd -
liches Einschreiten.

Landesrechtliche Vorschriften zum Betrieb einer Feuer-
stelle sind in Baden-Württemberg nicht vorhanden. Ba-
den-Württemberg hat kein Landesimmissionsschutz -
gesetz, in dem sich eine solche Regelung finden könnte.
In den acht Ländern, die über ein Landesimmissions-
schutzgesetz verfügen, gibt es in NRW und Branden-
burg Regelungen zum Verbrennen im Freien. Diese Re-
gelungen zielen jedoch auf größere Feuer wie Brauch-
tumsfeuer (z. B. Osterfeuer) oder das Abbrennen von
Wiesen und anderen Flächen. 

Regelungen für verhaltensbezogene Emissionen kön-
nen, sofern landesrechtliche Regelungen nicht vor-
handen sind, durch die Kommunen auf Grundlage der
Ermächtigungsgrundlage der §§ 10 I, 1 I PolG in Poli-
zeiverordnungen geregelt werden. Dies ist in der Hei-
matgemeinde der Petenten nicht geschehen.

Die Petenten sind allerdings nicht rechtlich schutzlos.
Das Zivilrecht ermöglicht es, im Rahmen der §§ 906,
1004 BGB gegen nachbarschaftliche Beeinträchtigun-
gen durch Emissionen vorzugehen. Allerdings obliegt
den Petenten insofern die Beweislast und sie tragen
das Prozessrisiko.

Möglich wäre auch, im Rahmen einer freiwilligen
Mediation mit den Nachbarn unter Beiziehung eines
Mediators eine Konfliktlösung zu suchen. Die Kosten
hierfür wären allerdings im Zweifel auch von den Pe-
tenten zu tragen.

In einem Artikel der Mitgliederzeitung des Landesver-
bandes der Haus- und Grund Württemberg 07/2012,
S. 13 wird das nachbarliche Streitpotenzial in der Grill-
saison behandelt. Hierzu hat der Berichterstatter das
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zuständige Ministerium um eine ergänzende Stellung -
nahme gebeten.

Private Grillgeräte unterfallen nicht den Regelungen
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG),
da es sich hierbei nicht um Anlagen im Sinne des § 3
Abs. 5 BImSchG handelt. 

Somit könnten Regelungen in einem Landesimmis -
sionsschutzgesetz oder in gemeindlichen Polizeiver-
ordnungen getroffen werden. Das in dem Artikel der
Mitgliederzeitung des Landesverbandes der Haus und
Grund Württemberg zitierte Urteil des OLG Düssel-
dorf basiert auf dem Landesimmissionsschutzgesetz
NRW. Die Vorschrift des § 7 Abs. 1 Landesimmis -
sionsschutzgesetz NRW verbietet „das Verbrennen
sowie das Abbrennen von Gegenständen zum Zwecke
der Rückgewinnung einzelner Bestandteile oder zu
anderen Zwecken (z. B. Brauchtumsfeuer) im Freien“.
Verstöße gegen dieses Verbot können gemäß § 17
Abs. 1 c) als Ordnungswidrigkeit mit bis zu 5.000 Eu-
ro geahndet werden. Das Verbot gilt aber nur inso-
weit, als hierdurch die Nachbarschaft oder die Allge-
meinheit gefährdet oder erheblich belästigt werden.
Nicht betroffen von dem Verbot ist das übliche Gril-
len im Freien, wenn es von einzelnen Personen nur
gelegentlich durchgeführt wird und zeitlich be-
schränkt wird. Es muss dabei Sorge getragen werden,
dass die unvermeidbaren Geruchsemissionen nicht
konzentriert in die Wohn- oder Schlafräume von
Nachbarn gelangen. Im konkreten Fall war dies je-
doch der Fall. Es wurde in einem geschlossenen In-
nenhof einer städtischen Bebauung und bei Windstille
gegrillt. Dies führte zu einer Verrauchung des gesam-
ten Innenhofs. Der Veranstalter setzte das Grillen
trotz Protesten der Nachbarn mehrere Stunden fort. 

Wenn durch offene Feuerstellen die Bedrohung eines
Nachbargrundstückes durch von der Feuerstelle aus-
gehenden Rauch und Feuer ausgeht bzw. hinsichtlich
Konzentration und zeitlicher Dauer unzumutbar ist
und ein Schadenseintritt möglich erscheint, kann in
Baden-Württemberg aufgrund der polizeilichen Ge -
neralklausel eingegriffen werden. Generelle Regelun-
gen für verhaltensbezogene Emissionen können zudem
durch die Kommunen auf Grundlage der Ermächti-
gungsgrundlage der §§ 1 Abs. 1, 10 Abs. 1 PolG in Po-
lizeiverordnungen getroffen werden. 

Eine weitergehende landesrechtliche spezialgesetz -
liche Regelung erscheint daher verzichtbar.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Zimmermann

02. 11. 2012 Die Vorsitzende:

Böhlen
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